BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT FUR REHABILITATION

Walter-Kolb-Straf3e 9-11, 60594 Frankfurt am Main
Telefon (069) 60 50 18-0, Telefax (069) 60 50 18-29
E-Mail: info@bar-frankfurt.de

Internet: http://www.bar-frankfurt.de

(Redaktionell angepasst an das Gesetz zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren im Sozial-
recht vom 21. Marz 2005 )

Stand: 29. Méarz 2005


Ingo Stöcker
Wenn Elemente ohne Text nicht über Textäquivalente verfügen, geht deren Inhalt für Sprachausgabeprogramme und Umgebungen mit eingeschränkten Grafikfunktionen verloren.


Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Seite
1. Beteiligte Leistungstrager 5
2. Budgetfahige Leistungen 5
2.1 Definition von budgetfahigen Leistungen 5
2.2 Beispielhafte Aufzahlung budgetfahiger Leistungen einzelner Leistungstrager 8
2.2.1  Krankenversicherung 8
2.2.2  Bundesagentur fir Arbeit 14
2.2.3 Unfallversicherung 15
2.2.4  Rentenversicherung 17
2.2.5 Kriegsopferfursorge 21
2.2.6  Sozialhilfe 23
2.2.7  Pflegeversicherung 25
2.2.8 Integrationsamter 27
3. Antragsstellung 30
4, Bestimmung und Rolle des Beauftragten 31
5. Unterrichtung der beteiligten Leistungstrager / Einholung der Stellungnahmen 33
6. Tragerubergreifendes Bedarfsfeststellungsverfahren 34
7. Anforderungen an die Zielvereinbarung 36
7.1 Individuelle Forder- und Leistungsziele 37
7.2 Nachweiserbringung 38
7.3 Qualitatssicherung 39
7.4 Beratung und Unterstiitzung 39
8. Erlass des Gesamtverwaltungsaktes 40
8.1 Bindung an die Auffassung der beteiligten Leistungstrager 40
8.2 Zielvereinbarung als Voraussetzung des Gesamtverwaltungsaktes 41
8.3 Mindestinhalt des Gesamtverwaltungsaktes 41
9. Aufhebung / Widerruf des Gesamtverwaltungsaktes 42
10. Widerspruchs- und Klageverfahren 42

11. Leistungserbringung durch den Beauftragten 43



Anhang:

Seite

Stellungnhahme 44

Gesetzliche Grundlagen 49
SGB IX

SGB I

SGB V

SGB VI

SGB VI

SGB VIII

SGB XI

SGB XII

Gesetz zur Alterssicherung der Landwirte

© ® N o gk~ wDdPR

10. Budgetverordnung

Mustervordrucke 59
1. Muster-Antragsformular fir Leistungen durchein tragertibergreifendes Personliches
Budget

2. Muster-Gesamtbescheide

Graphische Darstellungen 69

1. Ablaufschema

2. Tragerubergreifendes Bedarfsfeststellungsverfahren — Gesetzliche Mindestvorausset-
zungen und Empfehlungen
Tragerubergreifendes Bedarfsfeststellungsverfahren — Zusammensetzung
Zielvereinbarung — Inhalte

Zielvereinbarung



4
Mit dem Persdnlichen Budget wird behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen die

Moglichkeit gegeben, ihren Bedarf an Teilhabeleistungen in eigener Verantwortung und Gestaltung
zu decken. Hiermit wird in Deutschland weitgehend Neuland betreten, insbesondere dann, wenn
das Personliche Budget tragerubergreifend, d.h. durch mehrere Leistungstrdger gemeinsam und
als Komplexleistung erbracht wird. Nachdem durch das SGB IX 2001 erste Mdglichkeiten fur diese
Form der Leistung erdffnet wurden, flihren die zum 01. Juli 2004 wirksam gewordenen Konkretisie-
rungen dieser Regelungen im SGB IX in Verbindung mit der zur gleichen Zeit in Kraft getretenen

Budgetverordnung zu einer deutlichen Aufwertung des Personlichen Budgets.

Die Erwartungen beruhen dabei auf der starkeren Ausrichtung am individuellen Bedarf (Bedarfsge-
rechtigkeit), der umfassenden Beriicksichtigung der Wunsch- und Wahlrechte potentieller Budget-
nehmer (Selbstbestimmung und Teilhabe) und der Weiterentwicklung tradierter Angebotsstruktu-

ren (Vorrang ambulanter Versorgungsstrukturen).

Die vorlaufigen Handlungsempfehlungen ,Trageribergreifende Aspekte bei der Ausfiihrung von
Leistungen durch ein Persdnliches Budget* vom 01. November 2004 hat eine Arbeitsgruppe be-
stehend aus Vertretern der Verbande behinderter Menschen, der Verbénde der Leistungserbringer
und der Rehabilitationstrager, der Pflegeversicherung und der Integrationsdmter auf Ebene der
Bundesarbeitsgemeinschaft fir Rehabilitation (BAR) erarbeitet. In ihr werden einerseits offene
Fragen zur Umsetzung und Ausgestaltung des tragerubergreifenden Persdnlichen Budgets aufge-
griffen, andererseits aber ein besonderes Augenmerk auf die daraus resultierenden Anforderungen
an die Praxis gelegt und fur eine einheitliche Ausgestaltung Hilfestellungen fiir die Umsetzung im
Alltag gegeben. Zu diesem Zweck beinhalten die Handlungsempfehlungen z.B. Ubersichten tber
die voraussichtlich fir ein Personliches Budget geeigneten Leistungen, Anregungen fir die Aus-
gestaltung des trageribergreifenden Bedarfsfeststellungsverfahrens und verschiedene Mustervor-

drucke.

Alle Beteiligten kniipfen an die Einfuhrung tragertbergreifender Perstnlicher Budgets Erwartun-
gen. Es besteht aber auch Skepsis. Fur den beabsichtigten Erfolg wesentlich wird dabei die auf
maoglichst breiter Basis erfolgte Klarung noch offener Fragen und deren Handhabbarkeit durch alle
Beteiligten vor Ort sein. Die Arbeitsgruppe will mit den vorliegenden Empfehlungen zu diesem Er-

folg beitragen.

Die Geschéftsfuhrung dankt allen Beteiligten, die an der Erarbeitung der vorlaufigen Handlungs-

empfehlung mitgewirkt haben.

Geschaftsfuhrer

B. Steinke



1. Beteiligte Leistungstrager

An einem trageribergreifenden Perstnlichen Budget kdnnen folgende Leistungstrager mit einer

oder mehreren Leistungen beteiligt sein:

e Gesetzliche Krankenversicherung (als Rehabilitationstrager nach dem SGB IX und dariber hin-
aus auch fur Leistungen nach dem SGB V)

e Bundesagentur fiir Arbeit

e Gesetzliche Unfallversicherung

e Gesetzliche Rentenversicherung

e Alterssicherung der Landwirte

¢ Kriegsopferversorgung

o Kriegsopferfirsorge

o Offentliche Jugendhilfe

e Sozialhilfe (auch fir Hilfen zur Pflege)

e Soziale Pflegeversicherung

¢ Integrationsdmter.

Die gesetzlichen Grundlagen wurden mit dem Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das
Sozialgesetzbuch vom 27. Dezember 2003 und den damit verbundenen Anderungen in weiteren
Gesetzen, z.B. dem SGB IX und weiteren Blichern des Sozialgesetzbuches, geschaffen, die tber-
wiegend zum 01. Juli 2004 in Kraft traten und teilweise mit dem Verwaltungsvereinfachungsgesetz

vom 21. Marz 2005 modifiziert wurden (siehe auch Anhang |).

2. Budgetfdhige Leistungen

2.1 Definition von budgetfahigen Leistungen

Neben den Leistungen zur Teilhabe sind die in 8 17 Abs. 2 SGB IX genannten weiteren Leistungen

budgetfahig, wenn sie sich auf

e alltagliche und
¢ regelmaRig wiederkehrende

Bedarfe beziehen und als

e Geldleistungen oder durch

e Gutscheine



erbracht werden kénnen.

Die Ausfiihrung von Personlichen Budgets auf Antrag und im Ermessen der Leistungstrager be-
zieht sich u.a. auf die Identifikation, welche Leistungen aus den einzelnen Leistungsbereichen un-

ter welchen Voraussetzungen budgetfahig sein kénnen.

Dabei wird dem Grundsatz gefolgt, dass alle Teilhabeleistungen budgetfahig sind. Die vorliegen-
den Leistungstibersichten (siehe 2.2) sind vorlaufig und stellen eine erste Orientierungshilfe dar.

Sie sind somit als nicht abschlieRend zu betrachten und bedurfen der standigen Anpassung.

Mit dieser ,Offnungsklausel* soll erreicht werden, auch solche Leistungen fiir budgetfahig zu erkla-
ren, bei denen sich entweder eine grundsétzliche Eignung als méglich herausstellt oder bezogen
auf den jeweiligen Einzelfall die Erreichung der Teilhabeziele sich dadurch als voraussichtlich min-

destens gleich wirksam und wirtschaftlich darstellt.

Auf der Grundlage dieser offenen und vorausschauenden Interpretation der Definition budgetfahi-
ger Leistungen ist die Weiterentwicklung und -verwendung der einzelnen Leistungsubersichten
auch im Zusammenhang mit den Anderungen durch das Verwaltungsvereinfachungsgesetz (VVG)
vom 21. Méarz 2005 moglich. Die dort vollzogene Ausweitung auf alle Teilhabeleistungen und auf
alle weiteren Sozialleistungen, die den Kriterien ,alltdglich* und ,regelmafRig wiederkehrend“ ent-
sprechen, stellt zum einen klar gestellt, dass der Grundsatz der Budgetfahigkeit fir (fast) alle der
genannten Leistungen gilt, zum anderen entféllt der bis dahin verwendete Begriff der ,Regiefahig-

keit* ersatzlos.

Die folgenden Definitionen einzelner Kriterien budgetfahiger Leistungen au3erhalb des SGB IX

sind daher vor den oben gemachten Ausfiihrungen zu sehen.

Alltéglich
JAlltaglich* bezieht sich auf die Anforderungen in Arbeit, Familie, Privatleben und Gesellschaft so-

wie die Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes. Hilfebedarf kann darin bestehen, diese Anforde-
rungen individuell zu bewaltigen und die eigenen Ressourcen (personlich, sozial, umweltbezogen)

ZU erweitern.

Dabei soll von einer Dauer des Bedarfs von 6 Monaten oder lAnger ausgegangen werden, wobei in
Einzelfallen und im Interesse des Budgetnehmers® bei einzelnen Teilbudgets auch kiirzere Zeit-

raume moglich sein kdnnen.

! Zur besseren Lesbarkeit wird im Rahmen dieser Handlungsempfehlungen, abgesehen von geschlechts-
neutralen Bezeichnungen, jeweils die mannliche Form verwendet. Eine Diskriminierung weiblicher Personen
ist damit nicht beabsichtigt.



RegelméaRig wiederkehrend

.RegelmafRig wiederkehrend” ist ein Bedarf, der entweder in feststellbaren Zeitabstanden (z.B.
taglich, wochentlich, monatlich, jahrlich) anféllt und einen erkennbaren Rhythmus aufweist oder

innerhalb eines vorab feststehenden Zeitraums dauerhaft, zumindest aber wiederholt gegeben ist.

Erbringung durch Geldleistungen oder durch Gutscheine

Fur die Ausfiihrung von Leistungen im Rahmen eines Persdnlichen Budgets ist grundséatzlich die
Auszahlung in Geld vorzusehen. Die Verwendung von Gutscheinen sollte nur in begriindeten Ein-
zelfallen und in Absprache mit dem Budgetnehmer erfolgen. Bestimmte Leistungen z.B. der Pfle-
geversicherung sind durch gesetzliche Regelungen auf die Erbringung durch Gutscheine be-
schrankt (vgl. Ubersicht in 2.2).

Mit diesen Kriterien kdnnen weitere potentiell budgetfahige Leistungen bestimmt und ggf. auch von
anderen, das Personliche Budget erganzenden Leistungen wie regelméRige Geldleistungen (z.B.
Entgelt oder Entgeltersatzleistungen, Hilfe zum Lebensunterhalt) bzw. einmalige Geldleistungen
(z.B. Kifz-Hilfe, Arbeitsplatzausstattung) oder Sachleistungen (z.B. Hilfsmittel) unterschieden und

ggf. damit parallel erbracht werden.



8

2.2 Beispielhafte Aufzahlung budgetfahiger Leistungen einzelner Leistungstrager?

2.2.1 Krankenversicherung

Leistung

Anspruchsgrundlage

Anspruchsermittlung/-umfang

Ambulante Rehabilita-
tionsmaRnahmen®;
ambulante Anschluss-
rehabilitationen”

8§40 Abs. 1 SGB V

Subsidiare Leistungserbringung:

nur dann von der Krankenkasse

zu erbringen, wenn nach den flr

andere Trager der Sozialversi-

cherung geltenden Vorschriften

solche Leistungen nicht erbracht

werden kénnen ( 8§ 40 Abs. 4

SGB V)

Rehabilitations-Richtlinien

Rehabilitation nur indiziert bei

- Rehabilitationsbedurftigkeit

- Rehabilitationsfahigkeit,

- positive Rehabilitationsprog-
nose

Arztliche Verordnung (Muster

61)

Antrag des Versicherten

Krankenkasse bestimmt Art, Dau-
er, Umfang, Beginn und Durch-
fuhrung der Leistungen sowie die
Anforderungen an die Rehabilita-
tionseinrichtung nach den medizi-
nischen Erfordernissen im Einzel-
fall

Dauer: langstens 20 Behand-
lungstage

Verlangerung maglich, wenn dies
aus medizinischen Grinden zur
Erreichung des Rehabilitations-
ziels erforderlich ist

Erneuter Anspruch besteht nicht
vor Ablauf von 4 Jahren nach
Durchfuhrung vergleichbarer Leis-
tungen, es sei denn, eine vorzeiti-
ge Leistung ist aus medizinischen
Grinden dringend erforderlich
Zuzahlung fur Uber 18jahrige be-
tragt 10 EURO je Behandlungs-
tag, langstens flr 42 Tage; bei
Anschlussrehabilitation langstens
28 Tage

Anrechnung von bereits im Ka-
lenderjahr geleisteten Zuzahlun-
gen nach 8 32 Abs. 1 Satz 2 SGB
VI und 88 39 Abs. 4 und 40 Abs.
5und 6 SGB V

Durchfuihrung der MaRnahmen
nur in ambulanten Rehabilitati-
onseinrichtungen, die von den
Krankenkassen zugelassen sind
(Vertragseinrichtungen)
Vergutung richtet sich nach den
Vertragen zwischen den Verban-
den/Krankenkassen und der Re-
habilitationseinrichtung
Kostenubernahme der erforderli-
chen Fahrkosten zur nachster-
reichbaren geeigneten Rehabilita-
tionseinrichtung ohne Zuzahlung

% Im Folgenden wird auf die ausdriickliche Nennung der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften, der
landwirtschaftlichen Alterskassen und der landwirtschaftlichen Krankenkassen verzichtet. Es gelten grund-
sétzlich die Regelungen fir den jeweiligen Sozialversicherungszweig; die Besonderheiten des landwirt-

schaftlichen Sozialversicherungsrechts bleiben davon unberihrt.
* Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach 8§ 40 und 41 SGB V sind nur im Zusammenhang mit
weiteren budgetfahigen Leistungen budgetfahig.




Leistung

Anspruchsgrundlage

Anspruchsermittlung/-umfang

Stationare Rehabilita-
tionsmaRnahmen®,
stationare Anschluss-
rehabilitation®

840 Abs. 2 SGB V

Subsidiare Leistungserbringung:

nur dann von der Krankenkasse

zu erbringen, wenn nach den fur

andere Trager der Sozialversi-

cherung geltenden Vorschriften

solche Leistungen nicht erbracht

werden kénnen ( § 40 Abs. 4

SGB V)

Rehabilitations-Richtlinien

Rehabilitation nur indiziert bei

- Rehabilitationsbedurftigkeit

- Rehabilitationsfahigkeit,

- positive Rehabilitationsprog-
nose

Arztliche Verordnung (Muster

61)

Antrag des Versicherten

Krankenkasse bestimmt Art, Dau-
er, Umfang, Beginn und Durch-
fuhrung der Leistungen sowie die
Anforderungen an die Rehabilita-
tionseinrichtung nach den medizi-
nischen Erfordernissen im Einzel-
fall

Dauer: langstens 3 Wochen; bei
Mafnahmen fur Kinder bis 14
Jahre 4-6 Wochen

Verlangerung maoglich, wenn dies
aus medizinischen Grinden zur
Erreichung des Rehabilitations-
ziels erforderlich ist

Erneuter Anspruch besteht nicht
vor Ablauf von 4 Jahren nach
Durchflihrung vergleichbarer Leis-
tungen, es sei denn, eine vorzeiti-
ge Leistung ist aus medizinischen
Griunden dringend erforderlich
Zuzahlung fur Gber 18jéahrige be-
tragt 10 EURO je Kalendertag,
langstens fur 42 Tage; bei An-
schlussrehabilitation langstens 28
Tage

Anrechnung von bereits im Ka-
lenderjahr geleisteten Zuzahlun-
gen nach 8§ 32 Abs. 1 Satz 2 SGB
VI und 88 39 Abs. 4 und 40 Abs.
5und 6 SGB V

Durchflhrung der MalZnahmen
nur in Rehabilitationseinrichtun-
gen mit denen ein Versorgungs-
vertrag nach § 111 SGB V be-
steht

Vergltung richtet sich nach den
Vertragen zwischen den Verban-
den/Krankenkassen und der Re-
habilitationseinrichtung
Kostenubernahme der erforderli-
chen Reisekosten (Fahr-,
Verpflegungs- und Ubernach-
tungskosten) zur nachsterreichba-
ren geeigneten Rehabilitationsein-
richtung ohne Zuzahlung

* Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach 8§ 40 und 41 SGB V sind nur im Zusammenhang mit
weiteren budgetfahigen Leistungen budgetfahig.
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Leistung

Anspruchsgrundlage

Anspruchsermittlung/-umfang

Stationare Rehabilita-
tionsmaflinhahmen flr
Mditter und Vater™;
Mutter-Kind-
MaRnahmen™;
Vater-Kind-
MaRnahmen®

8§41 Abs. 1 SGBV

Subsidiare Leistungserbringung:

nur dann von der Krankenkasse

zu erbringen, wenn nach den fir

andere Trager der Sozialversi-

cherung geltenden Vorschriften

solche Leistungen nicht erbracht

werden kénnen ( 8§ 40 Abs. 4

SGB V)

Rehabilitations-Richtlinien

Rehabilitation nur indiziert bei

- Rehabilitationsbedurftigkeit

- Rehabilitationsfahigkeit,

- positive Rehabilitationsprog-
nose

Arztliche Verordnung (Muster

61)

Antrag des Versicherten

Krankenkasse bestimmt Art, Dau-
er, Umfang, Beginn und Durch-
fuhrung der Leistungen sowie die
Anforderungen an die Rehabilita-
tionseinrichtung nach den medizi-
nischen Erfordernissen im Einzel-
fall

Dauer: langstens 3 Wochen
Verlangerung moglich, wenn dies
aus medizinischen Grinden zur
Erreichung des Rehabilitationszie-
les erforderlich ist

Erneuter Anspruch besteht nicht
vor Ablauf von 4 Jahren nach
Durchfuihrung vergleichbarer Leis-
tungen, es sei denn, eine vorzeiti-
ge Leistung ist aus medizinischen
Grinden dringend erforderlich
Zuzahlung fur Uber 18jahrige be-
tragt 10 EURO je Kalendertag,
langstens fur 42 Tage ( 8 41 Abs.
3SGBYV)

Anrechnung von bereits im Ka-
lenderjahr geleisteten Zuzahlun-
gen nach 8§ 32 Abs. 1 Satz 2 SGB
VI und 88 39 Abs. 4 und 40 Abs.
5und 6 SGB V

Durchfuhrung der MaRnahmen
nur in Rehabilitationseinrichtun-
gen mit denen ein Versorgungs-
vertrag nach 8 111a SGB V be-
steht bzw. mit Bestandschutz
Vergltung richtet sich nach den
Vertragen zwischen den Verban-
den/Krankenkassen und der Re-
habilitationseinrichtung
Kostenubernahme der erforderli-
chen Reisekosten (Fahr-,
Verpflegungs- und Ubernach-
tungskosten) zur nachsterreichba-
ren geeigneten Rehabilitationsein-
richtung ohne Zuzahlung

* Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach 8§ 40 und 41 SGB V sind nur im Zusammenhang mit
weiteren budgetfahigen Leistungen budgetfahig.
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Leistung

Anspruchsgrundlage

Anspruchsermittlung/-umfang

Zum Verbrauch be-
stimmte Hilfsmittel

e §33Abs.1SGBYV

e Voraussetzung arztliche Verord-
nung

e Zum Verbrauch bestimmte
Hilfsmittel kbnnen wegen ihrer
Beschaffenheit, inres Materials
oder aus hygienischen Griinden
nur einmal ununterbrochen be-
nutzt werden und sind in der
Regel fur den Wiedereinsatz
nicht geeignet. Die Dauer der

Benutzung ist dabei unerheblich.

Leistungshohe ist in regionalen
Vereinbarungen bzw. in Festbe-
tragsgruppensystemen festgelegt.
Zuzahlung fur Uber 18jahrige:
10% je Packung, hochstens je-
doch 10,00 € fur den Monatsbe-
darf je Indikation. Die Zuzahlung
wird auf einen maximalen Mo-
natsbetrag von 10 € fur alle zum
Verbrauch bestimmten Hilfsmittel
begrenzt. Dies gilt unabhangig
davon, ob die zum Verbrauch be-
stimmten Hilfsmittel aufgrund ei-
ner oder mehrerer Indikationen
bendtigt werden bzw. ob sie ver-
schiedenen Produktgruppen zu-
zuordnen sind.

Blindenfiihrhund
-Aufwendungsersatz

e §33Abs.1SGBYV

Zahlung der Pauschale nach § 14
BVG

Hilfsmittel
-Betriebskosten

e §833Abs.1SGBYV

Einzelfallbezogene Ermittlung der
entstehenden Kosten (z.B. fur
Strom)

Héausliche Kranken-
pflege

e 837SGBV

e Anspruch besteht nur, wenn
eine im Haushalt lebende Per-
son die Pflege nicht erbringen
kann

o als zeitlich befristete Kranken-
hausvermeidungspflege umfas-
sender Anspruch (Grundpflege,
Behandlungspflege, Hauswirt-
schaft)

o als Pflege zur Sicherung des
Ziels der arztlichen Behandlung
nur in Form der Behandlungs-
pflege; Erweiterung um Grund-
pflege und Hauswirtschatft durch
Satzung maoglich, jedoch nicht
bei bestehender Pflegebedurf-
tigkeit

¢ Kostenerstattung fiir selbst be-
schaffte Kraft mdglich

e Arztliche Verordnung erforder-
lich; Grundlage sind Richtlinien
nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6
SGBV

Vertrdge werden auf Kassenebe-
ne geschlossen; die Vergutungs-
modelle sehen insbesondere Ein-
zelleistungsvergutungen, Pau-
schal-(Komplex)vergitungen,
Zeitverglitungen oder Einsatzver-
gutungen ggf. mit Zuschléagen bei
besonders geforderter Qualifikati-
on des Leistungserbringers vor
Zuzahlung fur Gber 18jahrige:
10,00 € je Verordnung und 10%
der Kosten fir die ersten 28 Tage
der Leistungsinanspruchnahme je
Kalenderjahr
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Leistung

Anspruchsgrundlage

Anspruchsermittlung/-umfang

Haushaltshilfe

e 8§38 Abs.1SGBV, §43 Abs. 1
SGB Vi.V.m. 88 44 Abs. 1 Nr. 6,
54 SGB IX

e Anspruch besteht nur, wenn
eine im Haushalt lebende Per-
son den Haushalt nicht weiter-
fihren kann

o Voraussetzungen: Weiterfih-
rung des Haushaltes wegen
medizinischer Vorsorge- oder
Rehabilitationsleistungen, Kran-
kenhausbehandlung oder héus-
licher Krankenpflege nicht mog-
lich und im Haushalt lebt ein
Kind, dass das 12. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat oder
behindert und auf Hilfe angewie-
sen ist

e Kostentibernahme fur Mitauf-
nahme des Kindes anstelle der
Haushaltshilfe méglich

e Ubernahme der Kinderbetreu-
ungskosten anstelle der Haus-
haltshilfe moglich (8 54 Abs. 3
SGB IX)

¢ weiter gehende Anspriche még-
lich auf der Grundlage von Sat-
zungsregelungen der jeweiligen
Krankenkasse (8 38 Abs. 2 SGB
V, 8§ 10 KVLG 1989)

Haushaltshilfe als Sachleistung
wird Uber Vertrage nach § 132
SGB V einzelvertraglich geregelt
Regelfall ist Erstattung der Kosten
fur selbstbeschaffte Haushaltshil-
fe; unterschiedliche Hochstsatze
je Stunde/Tag; bei Verwandten
oder Verschwégerten bis 2. Grad
keine Erstattung, es kénnen aber
Fahrkosten oder Verdienstausfall
ersetzt werden

Zuzahlung fur Uber 18jahrige
(nicht bei medizinischer Rehabili-
tation): 10%, mindestens 5,00 €,
hochstens 10,00 €

Fahrkosten

8§ 60 SGB V

e Voraussetzung arztliche Verord-
nung

¢ ggf. Genehmigung der Kranken-
kasse

o Krankentransport-Richtlinien

Bei offentlichen Verkehrsmitteln
erfolgt Fahrpreiserstattung

Bei Taxi oder Krankenkraftwagen
werden die Vertragspreise nach 8
133 SGB V ubernommen

Bei Nutzung privater Kraftfahr-
zeuge Erstattung der Kilometer-
pauschale nach Bundesreisekos-
tenrecht (22 Cent je Kilometer)
Zuzahlung (altersunabhangig):
10% der Kosten, mindestens
5,00 €, hochstens 10,00 €

Reisekosten als er-
ganzende Leistungen
zur medizinischen
Rehabilitation

e 8§860SGBV, 8844 Abs. 1 Nr. 5
i.V.m. 53 Abs. 1 bis 3 SGB IX

e Fahr-, Verpflegungs-, Ubernach-
tungs- und Gepackkosten im
Zusammenhang mit Leistungen
zur medizinischen Rehabilitati-
on; Familienheimfahrten bei
Mafnahmen Uber 8 Wochen

o Verkehrsmittel nach medizini-
scher Notwendigkeit

Bei offentlichen Verkehrsmitteln
erfolgt Fahrpreiserstattung

Bei Taxi oder Krankenkraftwagen
werden die Vertragspreise nach
§ 133 SGB V ubernommen

Bei Nutzung privater Kraftfahr-
zeuge Erstattung der Kilometer-
pauschale nach Bundesreisekos-
tenrecht (22 Cent je Kilometer)
keine Zuzahlung
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Leistung

Anspruchsgrundlage

Anspruchsermittlung/-umfang

Rehabilitationssport
und Funktionstraining

e 843 Abs.1SGBViV.m.§44
Abs. 1 Nr. 3und 4 SGB IX

e Voraussetzung arztliche Verord-
nung und vorherige/parallele
Leistung der Krankenkasse im
Rahmen der Krankenbehand-
lung

e Sonstige Grundlage: BAR-
Rahmenvereinbarung vom
01.10.2003

¢ Keine kassenartenibergreifend
vereinbarte Vergutungen

Gebardensprach-
Dolmetscher

e 8817 Abs.1,2SGBI, 19 Abs. 1
Satz 2 SGB X, Kommunikati-
onshilfenverordnung

e Anspruch auf barrierefreie Ver-
waltungs- und Leistungsorte so-
wie Erstattung der Kosten, die
durch Verwendung der Gebar-
densprache anderer Kommuni-
kationshilfen entstehen

e Leistungshohe ist in regionalen
und Uberregionalen Vereinbarun-
gen festgelegt
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2.2.2 Bundesagentur fir Arbeit

Leistung

Anspruchsgrundlage

Anspruchsermittlung/-umfang

Kraftfahrzeughilfe/
Beforderungskosten

§ 33 Abs. 8 SGB IXi.V.m.
§ 9 KfzHV

Individuelle Festlegung

Haushaltshilfe

8§54 SGB IXi.V.m. § 18 Abs. 1
SGB IV

DA zu § 54 SGB IX

Kinderbetreuung

Gilt sowohl fur 8 83 SGB Il als
auch fir 8 54 Abs. 3 SGB IX

130,00 Euro monatlich

Reisekosten/Pendel- |8 53 Abs. 4 SGB IX Entfernungspauschale
fahrten
Familienheim- 8 53 Abs. 2 SGB IX Entfernungspauschale

fahrten

Fahrkostenhilfe

§ 53 Abs. 2i.V.m.
8§ 54 Abs. 4 SGB I

DA zu § 46 SGB I

Trennungskosten-
beihilfe

8§ 53 Abs. 2i.V.m.
8§ 54 Abs. 5 SGB Il

260,00 Euro monatlich

Arbeitsassistenz

8 33 Abs. 8 Nr. 3i.V.m. Satz 2 bis 4
SGB IX

Zustandigkeit fur die Ausfiihrung der
Leistung und die Bemessung der
Forderung liegt beim Integrationsamt
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2.2.3 Unfallversicherung

In der gesetzlichen Unfallversicherung kommen im Wesentlichen die nachstehend aufgefiihrten

Leistungen fur ein Persénliches Budget in Betracht. Sie werden vorzugsweise im Wege eines 6f-

fentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Versicherten vereinbart. Wegen der kausal umfassenden

Leistungsverantwortung des Unfallversicherungstragers wird seine Beteiligung an einem tra-

gerubergreifenden Gesamtbudget (Komplexleistung) voraussichtlich in nur wenigen Fallen vor-

kommen.

Leistung

Anspruchsgrundlage

Anspruchsermittlung/-umfang

Arztlich verordneter Re-
habilitationssport  und
Funktionstraining als
erganzende  Leistung
zur medizinischen Re-
habilitation

§ 39 SGB VII i.V. mit § 44 Abs. 1

Ziff. 3 SGB
Richtlinien der
kommen der

IX; Gemeinsame
UV-Trager,
UV-Verbande mit

Ab-

dem Deutschen Behindertensport-

Verband;
der BAR

Rahmenvereinbarung

Allgemein 4,47 € pro Ubungsveran-
staltung; fur Rollstuhlfahrer, Blinde,
Doppelbeinamputierte, Hirnverletzte
oder Beschadigte mit schweren L&h-
mungen werden 6,14 € vergltet

Reisekosten als ergan-
zende Leistung zur
Heilbehandlung, zur
medizinischen Rehabili-
tation und zur berufli-
chen Teilhabe

8 43 SGB VIl i.V. mit 88 33 Abs.
7, 44 Abs. 1 Nr. 5, 53 SGB IX;
Gemeinsame Richtlinien der UV-

Verbande

Entfernungspauschale gem. 8§ 53
Abs. 4 SGB IX oder Ubernahme der
ggf. hoheren Kosten fir ein benutz-
tes offentliches Verkehrsmittel

Haushaltshilfe und Kin-
derbetreuungskosten

88 42, 54 SGB VIl i.V. mit § 54

SGB IX

Die Kosten der Haushaltshilfe wer-
den in angemessener HoOhe als
Sachleistung  tUbernommen. Bei
selbstbeschaffter Haushaltshilfe
werden die nachgewiesenen Auf-
wendungen bis zu einem kalender-
taglichen Hochstbetrag von 2,5 v.H.
der BezugsgroRe nach § 18 SGB IV
erstattet: Im Jahre 2004 pro Tag
hochstens 60 € und pro Stunde
héchstens 7,50 €
Kinderbetreuungskosten kdnnen bis
zur Héhe von 130 € je Kind und Mo-
nat ibernommen werden

Haushaltswirtschaftliche
Versorgung

8§ 39 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI

Individuelle Feststellung

Sonstige Leistungen
zur Erreichung und zur
Sicherstellung des Er-
folgs der Leistungen zur
medizinischen Rehabili-
tation und zur Teilhabe

§ 39 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI, § 33

Abs. 3 Nr. 6 SGB IX

Individuelle Feststellung
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Leistung

Anspruchsgrundlage

Anspruchsermittlung/-umfang

Arbeitsassistenz

§ 35 SGB VIl i.V. mit § 33 Abs. 8
Nr. 3 SGB IX;
Verfahrensabsprache  zwischen
Rehabilitationstragern und BIH

Die Bemessung und Ausfuhrung der
Leistung erfolgt durch das Integrati-
onsamt

Gebéardensprachdol-
metscher als Kommuni-
kationshilfe

§ 17 Abs. 2 SGB | i.V. mit § 19
Abs. 1 SGB X

Im Rahmen der bestehenden Vergu-
tungsregelungen

Aufwendungen far
Lern-, Unterrichts- und
Arbeitsmittel

§ 35 Abs. 2 SGB VII, § 33 Abs. 7
Nr. 2 SGB IX

Ermessensentscheidung

Mietkostenzuschuss

§ 41 SGB VII, § 3 Abs. 8 Nr. 6
SGB IX;

Gemeinsame Wohnungshilfericht-
linien der UV-Verbéande

Ermessensentscheidung

Verpflegungskosten

8 43 Abs. 2 Nr. 2 SGB VII, § 33
Abs. 7 Nr. 1 SGB IX;

Gemeinsame Richtlinien
kosten“ der UV-Verbande

.Reise-

Zeitlich abgestufte Pauschalbetrage
in Hohe von 6,00/12,00/24,00 €;

Pendler, denen eine Mittagsmabhlzeit
in der Einrichtung nicht angeboten
wird, erhalten eine Monatspauschale
von 70,30 € oder pro Tag von 3,80 €

Teilférderung der beruf-
lichen Wiedereingliede-
rung

§ 35 Abs. 3 SGB VII, § 33 Abs. 6
Nr. 6 SGB IX

Bis zur Hohe des Regelaufwands fir
eine  angemessene  (Referenz-)
MaRnahme

Existenzgrindung

8 39 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII, 8§ 33
Abs. 3 Nr. 5 und 6 SGB IX, § 57
SGB I

Bis zur Hohe des Uberbriickungs-
geldes nach § 57 SGB lllI; im Ubrin-
gen Ermessensentscheidung




2.2.4 Rentenversicherung

Leistung

Anspruchsgrundlage

Anspruchsermittlung/-umfang

Leistungen der Berufs-
vorbereitung sowie der
beruflichen Anpassung
und Weiterbildung

§ 33 Abs. 3 Nr. 2und 3 SGB IX

Der Bedarf und der Umfang der er-
forderlichen Leistungen wird im Ein-
zelfall unter angemessener Bertick-
sichtigung der Eignung, Neigung und
bisherigen Tatigkeit des Versicherten
sowie der Lage auf dem Arbeits-
markt festgestellt.

In der Regel wird ein Beratungsge-
sprach mit dem Reha-
Fachberatungsdienst durchgefuhrt.
Bei Bedarf kann die berufliche Eig-
nung abgeklart, eine Arbeitserpro-
bung durchgefuhrt und die BA nach
§ 38 SGB IX beteiligt werden.
Leistungen der Berufsvorbereitung
dauern in der Regel bis zu 3 Monate,
Leistungen der beruflichen Anpas-
sung und Weiterbildung kénnen im
Einzelfall grundsatzlich bis zu 2 Jah-
re dauern.

Kfz-Hilfe in Form der
Erstattung der Kosten
fur die Beschaffung
eines behinderungsge-
rechten Kfz bzw. fir
eine Zusatzausstat-
tung und Fahrerlaub-
nis

§ 33 Abs. 8 Nr. 1 SGB IXi.V.m.

88 4 ff. KfzHV

Die Bedarfsstellung erfolgt regelma-
Rig unter Mitwirkung des techni-
schen Beraters der Arbeitsverwal-
tung.

Die Art und Hohe der Forderung der
Beschaffung eines Kfz. ergibt sich
aus 88 5 und 6 KfzHV.

Die entstandenen Kosten fur die
Zusatzausstattung werden gegen
Vorlage der Rechnung durch den
Versicherten in vollem Umfang Uber-
nommen.
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Leistung Anspruchsgrundlage Anspruchsermittlung/-umfang
Befdrderungskosten e 8§33 Abs.8Nr.1SGB IXiV.m. |e Sachabklarung der zweckmé&Rigs-
i.R. von Kfz- 8 9 Abs. 1 Satz 2 KfzHV ten Kfz-Hilfeleistungsform unter

Hilfeleistungen

o Befdrderungskosten kommen
anstelle der Férderung einer
Kfz-Beschaffung in Betracht
wenn
- der behinderte Mensch aus
gesundheitlichen Grinden ein

Kfz nicht selbst filhren kann oder

nicht gewahrleistet, dass ein
Dritter das Kfz fur ihn fuhrt.
- Beforderungskosten wirtschaft-
licher sind und Beférderungs-
dienste fir den behinderten
Menschen zumutbar sind.

¢ Die Leistung ist abhangig vom
Einkommen des behinderten
Menschen. Er hat einen Eigen-
anteil zu leisten.

angemessener Wirdigung der
Gesamtumstande des Einzelfalls

e Die Férderung von Beférderungs-
kosten ist einkommensabhéangig
zu prufen. Die Einkommensver-
haltnisse vor Antragstellung sind
mafdgeblich und festzustellen.

e Daneben sind die Kosten der Be-
foérderungsdienste durch Einholen
von Kostenvoranschlagen zu er-
mitteln.

e Berechnung/Ermittlung des mate-
riell-rechtlich vorgesehenen Ei-
genanteils des behinderten Men-
schen, den er bei einer ange-
nommenen Kfz-Beschaffung und
fur die berufliche Nutzung selbst
aufzubringen hatte.

Arbeitsassistenz

e 8§33 Abs.8Nr. 3i.V.m. Satz 2
bis 4 SGB IX

¢ Die Arbeitsassistenz bietet re-
gelmaRig wiederkehrende Hilfe-
stellung fur den behinderten
Menschen bei seiner Arbeitsaus
fihrung; von ihm selbst sind die
wesentlichen und préagenden in-
haltlichen Kernbereiche der Ta-
tigkeit vorzunehmen

¢ Die Leistungsverpflichtung fur
eine notwendige Arbeitsassis-
tenz ergibt sich nur zur Erlan-
gung eines Arbeitsplatzes und

ist dabei auf drei Jahre begrenzt.

¢ Eine Arbeitsassistenz wird subsi-
diar notwendig, um die geschul-
dete Arbeitsleistung zu erbringen,
wenn vorrangige betriebliche Un-
terstiitzung (z.B. durch Kollegen)
oder arbeitsplatzausgestaltende
Hilfen nicht greifen. Das macht
eine umfassende Einzelfallpri-
fung erforderlich.

Die Ausfiihrung der Leistung und die
Bemessung der Foérderung liegt aus-
schlief3lich bei den Integrationsam-
tern (8 33 Abs. 8 Satz 2 SGB IX).

Wohnungshilfe

8§ 33 Abs. 8 Nr. 6 SGB IX

Bei einer durch die Berufsaus-
Ubung bzw. durch die Erreichung
des Arbeitsplatzes ausgelosten
Bedarfslage erstatten die Renten-
versicherungstrager die Kosten der
Beschaffung, der Ausstattung und
der Erhaltung einer behinderungs-
gerechten Wohnung in angemes-
senem Umfang.

Die Bedarfsfeststellung erfolgt in der
Regel unter Beteiligung des techni-
schen Beraters der Arbeitsverwal-
tung. Der Versicherte bringt grund-
séatzlich mehrere Kostenvoranschla-
ge bei, auf deren Grundlage bislang
der zustandige Rentenversiche-
rungstrager eine Firma auswahlt und
mit der erforderlichen MalRnahme
beauftragt.
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Leistung

Anspruchsgrundlage

Anspruchsermittlung/-umfang

Rehabilitationssport
und Funktionstraining

§28 SGB VIi.V.m. 8§ 44 Abs. 1

Nr. 3 und 4 SGB IX

Voraussetzung:

o Feststellung der Notwendigkeit
der Durchflihrung von Rehabili-
tationssport und Funktionstrai-
ning wahrend einer vom Ren-
tenversicherungstrager erbrach-
ten Leistung zur medizinischen
Rehabilitation

e Beachtung der BAR-
Rahmenvereinbarung tber den
Rehabilitationssport und das
Funktionstraining (in Kraft getre-
ten am 01.10.2003).

Vereinbarte Vergutung fur das ge-
samte Bundesgebiet beim Rehabili-
tationssport.

Rehabilitationssport 5,00 €
Rehabilitationssport in Herzgruppen
6,00 € je Ubungsveranstaltung.
Vereinbarte Vergutung fur das Funk-
tionstraining, z.Z. noch getrennt nach
alten und neuen Bundeslandern
(BL):

alte BL neue BL
Warm- 3,40 € 3,10 €
wasser-
gymnastik
Trocken- |2,30€ 2,20 €
gymnastik

Zum Teil gelten regional abweichen-
de Vergutungssatze fur den Rehabi-
litationssport und das Funktionstrai-
ning.

Reisekosten

§ 28 SGB VIi.V.m. § 44 Abs. 1

Nr.5und 6 § 53 SGB IX

Zu den Reisekosten gehoren die

erforderlichen

e Fahr- und Transportkosten,

e Verpflegungs- und Ubernach-
tungskosten,

o Kosten des Gepacktransports
(gilt nicht bei Pkw-Nutzung)

fur die Versicherten und fir eine

wegen deren Behinderung erforder-

liche Begleitperson sowie fiir Kin-

der, deren Mitnahme an den Reha-

bilitationsort erforderlich ist, weil

ihre anderweitige Unterbringung

nicht sichergestellt ist.

e Erforderliche Reisekosten werden
in Hohe offentlicher Verkehrsmit-
tel tbernommen.

e Wird bei der Fahrt zur Rehabilita-
tionseinrichtung ein privater Pkw
benutzt, wird eine Entfernungs-
pauschale in Hohe von 0,36 bzw.
0,40 € gezahlt.

e Erforderliche Taxikosten bzw.
Fahrten mit dem Krankenwagen
werden Ubernommen.
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Leistung

Anspruchsgrundlage

Anspruchsermittlung/-umfang

Haushaltshilfe und
Kinderbetreuungs-
kosten

8§ 28 SGB VIi.V.m. § 44 Abs. 1
Nr. 6 und & 54 SGB IX
Haushaltshilfe wird geleistet, wenn

den Leistungsberechtigten die
Weiterfihrung des Haushalts
nicht moglich ist,

eine andere im Haushalt leben-
de Person den Haushalt nicht
weiterfihren kann und

im Haushalt ein Kind lebt, das
bei Beginn der Haushaltshilfe
das 12. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat oder das behindert
und auf Hilfe angewiesen ist.

Anstelle der Haushaltshilfe ist die

Kostenubernahme fir die Mit-
aufnahme des Kindes in der Re-
habilitationseinrichtung,
Kostenubernahme fir die
Betreuung der Kinder des Leis-
tungsberechtigten, wenn sie
durch die Ausfihrung einer Leis-
tung zur Teilhabe unvermeidbar
entstehen moglich.

Haushaltshilfe als Sachleistung in
angemessener Hohe. Als angemes-
sen werden grundsatzlich die nach-
gewiesenen Aufwendungen bis zu
einem taglichen Hochstbetrag von
2,5% der sich aus § 18 SGB IV er-
gebenden monatlichen Bezugsgrol3e
angesehen. Pro Tag 60,00 €, stiind-
lich 7,50 €.

Fur Verwandte oder verschwégerte
Ersatzkrafte bis zum 2. Grad ist eine
Kostenerstattung grundséatzlich aus-
geschlossen (8 38 Abs. 4 Satz 2
SGB V). Sind in diesen Fallen tat-
sachlich Kosten in Form von Ver-
dienstausfall und/oder Fahrkosten
entstanden, kann sie der Rentenver-
sicherungstrager erstatten.

Kinderbetreuungskosten werden von
den Rentenversicherungstragern
grundsatzlich nur bis zur Vollendung
des 18. Lebensjahres des Kindes
Ubernommen. Sie werden nicht ne-
ben Leistungen fur eine Haushalthil-
fe erbracht. Kinderbetreuungskosten
koénnen bis zu einem Betrag von
130,00 € je Kind und Monat tber-
nommen werden.

Gebéardensprach-
Dolmetscher

8§17 Abs. 2 SGB | i.V.m.

§ 19 Abs. 1 SGB X

Anspruch auf Erstattung der Kos-
ten, die durch die Verwendung der
Gebéardensprache und anderer
Kommunikationshilfen entstehen.

Hauptberuflich tatige Gebarden-
sprachdolmetscher werden wie ein
Sachverstandiger im Sinne von 8§ 17
ZSEG behandelt. Je Einsatzstunde
werden bis zu 40,00 €, je angefan-
gene halbe Stunde 20,00 € gezabhilt.

Fahrkosten werden bis zur Hohe des
benutzten preisgunstigsten offentli-
chen Beférderungsmittels ibernom-
men.

Kosten fur Fahren mit dem Pkw wer-
den in H6he von 0,27 € fir jeden
gefahrenen Kilometer zuziglich ggf.
anfallender Auslagen fur Parkgebuh-
ren erstattet.

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation der Rentenversicherung im Sinne der 88 15 SGB VI,

26 SGB IX sind nach der Gesetzeskonzeption ebenfalls grundsatzlich budgetféhig. Insbesondere

bei den regelhaften 3-wdchigen Malinahmen wird jedoch genau zu prifen sein, ob durch die Leis-
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tungserbringung in Form eines trageribergreifenden Persénlichen Budgets ein Zugewinn an

Selbstbestimmung und Eigenverantwortung tber das Wunsch- und Wahlrecht des Leistungsbe-
rechtigten hinaus erzielt werden kann. Fur Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - evtl. auch
ergénzt um Leistungen nach 8§ 44 SGB IX - die nicht im Rahmen eines trageribergreifenden Per-
sonlichen Budgets beantragt werden, gilt § 9 Abs. 2 SGB IX.

2.2.5 Kriegsopferfiirsorge

Die Trager der Kriegsopferfiirsorge sind im Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) und
der Nebengesetze [insbesondere Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Zivildienstgesetz (ZDG),
Infektionsschutzgesetz (IfSG), Gesetz Uber die Entschadigung fir Opfer von Gewalttaten (OEG)]
nur in Einzelfallen Rehabilitationstrager mit einer umfassenden Zustandigkeit, d.h., sie haben alle
Leistungen i.S.d. 8 5 SGB IX zu erbringen. Leistungen der Kriegsopferfiirsorge erhalten nur Per-
sonen, die wegen einer Schadigung im Sinne des BVG und der o.a. Nebengesetze auf die ver-
schiedenen Rehabilitationsleistungen angewiesen sind. Bei bestimmten Leistungen (z.B. Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben) muss zusétzlich ein medizinischer Zusammenhang zwischen

der Schadigung und der Notwendigkeit der Leistung bestehen.

Fur den Uberwiegenden Teil der Leistungsberechtigten nach dem BVG, némlich die Kriegsbesché-
digten und Kriegshinterbliebenen, kommen in Ermangelung entsprechender Bedarfssituationen
budgetierte Leistungen nicht in Betracht. Lediglich fur versorgungsberechtigte lebensjiingere be-
hinderte Halb- oder Vollwaisen sind Leistungen im Form eines Personlichen Budgets im Rahmen
der Eingliederungshilfe, die in Anlehnung an sozialhilferechtliche Bestimmungen durchgefihrt wird,

moglich.

Soweit z.B. beschadigte Soldaten nach dem SVG bzw. beschéadigte Zivildienstleistende nach dem
ZDG Anspruch auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben haben, bestehen Unterschiede zu
den Leistungen anderer Rehabilitationstrager lediglich bei der Berechnung der nicht budgetfahigen

Entgeltersatzleistungen, namlich dem Ubergangsgeld und der Unterhaltsbeihilfe.

Rehabilitationsleistungen an Geschadigte nach dem OEG werden vorrangig fir Jugendliche oder
junge Erwachsene erforderlich mit der Besonderheit, dass entsprechende Teilhabeleistungen von
den in der Regel zu erst angegangenen Tragern der Jugendhilfe nach dem SGB VIl erbracht und

mit dem Trager der Kriegsopferfirsorge im Wege der Erstattung abgerechnet werden.

Impfgeschadigte sind infolge des Impfschadens zumeist so schwer betroffen, dass sie an teilstati-

onaren MalRnahmen (z.B. Beschatftigung in einer WfbM) teilnehmen und zusétzlich auf eine Heim-
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betreuung angewiesen sind. Die Kosten hierfir werden im Rahmen der Eingliederungshilfe in An-

lehnung an das Sozialhilferecht tbernommen.

Wegen der in der Regel bestehenden vorrangigen Anspriche nach dem SGB V bzw. auf Heil- und
Krankenbehandlung nach 88 10 ff. BVG sind Leistungen zur medizinischen Rehabilitation im
Rahmen der Kriegsopferfirsorge grundsétzlich nicht zu erbringen, sodass auch budgetfahige Leis-
tungen ebenfalls nicht zu erbringen sind. Es ist daher nicht angezeigt, fur die Trager der Kriegsop-

ferflrsorge einen eigenstandigen Katalog budgetfahiger Leistungen aufzustellen.

Bei den zustandigen ortlichen und Uberértlichen Tragern der Kriegsopferflirsorge kann es sich nur
um Einzelfalle handeln, in denen Antrage auf Leistungsgewahrung in Form eines Persdnlichen
Budgets gestellt werden. In diesen Einzelfdllen ist es moglich, auf die flr vergleichbare Bedarfssi-
tuationen von anderen Rehabilitationstragern aufgestellten Kataloge budgetfahiger Leistungen
zurtickzugreifen. Die Zusammenarbeit mit anderen Rehabilitationstragern wird hierdurch nicht er-
schwert, weil Leistungen der Kriegsopferflrsorge grundsatzlich bedarfsdeckend zu erbringen sind,
so dass Leistungen der Kriegsopferfiirsorge als Teil eines tragertibergreifenden Persénlichen Bud-

gets grundsatzlich nicht in Betracht kommen.
Artikel 58 des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch — SGB XII —
vom 27. Dezember 2003 sieht keine Erganzung des § 26 ¢ BVG vor, so dass Hilfe zur Pflege nicht

als Komplexleistung eines trageribergreifenden Personlichen Budgets erbracht werden kann.

Die Rechtsgrundlagen fur die Budgetierung von Leistungen der Kriegsopferfursorge im Einzelnen:

Leistung

Anspruchsgrundlage

Anspruchsermittlung/-umfang

Leistungen zur medi-
zinischen Rehabilita-
tion

§ 27 d Abs. 3 BVG i.V.m.
5. Kapitel SGB XII,
88 17,26 —32 SGB IX

Leistungen zur Teilha-
be am Arbeitsleben

§ 26 BVG, 88 1 — 17 KfiirsV,

88 17, 33 - 46 SGB IX

Unterhaltssichernde
und andere erganzen-
de Leistungen

§ 26 a BVG, § 16 KfurV,
88 17,44 — 54 SGB IX

Leistungen zur Teilha-
be am Leben in der
Gemeinschaft

§ 27 d Abs. 3 BVG i.V.m.
6. Kapitel SGB XII,
8§ 17, 55 -59 SGB IX




2.2.6 Sozialhilfe

Allgemeines:
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Leistung

Anspruchsgrundlage

Anspruchsermittlung/-umfang

e Je nach Bundes-
land ist die sachli-
che Zustandigkeit
des 6rtlichen und
Uberdrtlichen Tra-
gers der Sozialhilfe
unterschiedlich ge-
regelt (88 97, 98
SGB XIlI, Landes-
ausfuihrungs-
gesetze).

e Lediglich die Sozi-
alhilfetrager der
Stadtstaaten Bre-
men und Hamburg
verfiigen Uber eine
ungeteilte Gesamt-
zustandigkeit, so
dass alle Eingliede-
rungshilfeleistungen
aus einer Hand ge-
geben sind.

Fur alle Leistungen gilt:

e Nachrang der Sozialhilfe

e Anspruchsberechtigt sind gem.
§ 53 SGB XIl'i.V.m. 8§ 2 SGB IX
alle wesentlich behinderten
Menschen

e Schulische MaRnahmen sind
vom Persdnlichen Budget aus-
geschlossen, weil es die gesetz-
liche Schulpflicht gibt, die von
den Landern sichergestellt wird.

e Vorrang ambulanter vor statio-
narer Leistungen (8 13 Abs. 1
SGB XlI)

e Vorrang der Geldleistung vor
Sachleistung (8 10 Abs. 3
SGB XlI)

Fur alle Leistungen gilt:

e Es gibt keine bundeseinheitlichen
Leistungen. Die Leistungen rich-
ten sich nach der Besonderheit
des Einzelfalls (&8 9 SGB XIlI)

¢ Budgetfahig sind alle alltaglichen,
regelmafig wiederkehrenden Be-
darfe, die bisher mit Hilfe von in-
dividuell zuordnenbaren, zeitbe-
zogenen (Stunde, Tag, Woche,
Monat) verpreisten Sachleistun-
gen gedeckt wurden, so dass die-
se Bedarfe auch als (pauschalier-
ter) individueller Geldbetrag be-
nennbar sind.

¢ Dies gilt fur alle laufenden ambu-
lanten, teilstationaren und statio-
naren Eingliederungshilfen, die
nach § 75 SGB XII vereinbart sind
und einer Person bewilligt wer-
den.

Die Leistungen im Einzelnen:

Ambulante Eingliede-

rungshilfen im hausli-

chen Bereich

e Hauswirtschaftliche
Versorgung

e sozial-
padagogische
Betreuung

e Begleitung

88 53, 54 SGB Xll i.V.m.
88 55 Abs. 2, Ziffer 6 SGB IX

Teilstationare Einglie-
derungshilfen
e Forder- und

88 53, 54 Abs. 1 Ziffer 4,
56 SGB Xl

Betreuungsgruppen
Stationare Eingliede- |88 53, 55 SGB XI| Es muss sich um Teilleistungen des
rungshilfen stationaren Wohnens handeln, die

dem Wunsch- und Wahlrecht des
Budgetnehmers gerecht werden.

Leistungen zur
Mobilitat

e Assistenz

e Begleitung

e Fahrtkosten
e Mobilitatshilfen

88 53, 54 SGB Xll i.V.m.
88 55, 58 SGB IX
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Leistung

Anspruchsgrundlage

Anspruchsermittlung/-umfang

Leistungen zur Teilhabe

am Leben in der Ge-

meinschaft

e Hilfen zum Erwerb
praktischer Kenntnis-
se und Fertigkeiten

e Teilhabe am gemein-
schaftlichen und kul-
turellen Leben

88 53, 54 SGB Xl i.V.m.
88 55 Abs. 2 Ziffern 3 und 7,
58 SGB IX

Hilfen zur Kommunikati-

on und Information

¢ Gebardendolmetscher

¢ Hilfen zur Verstandi-
gung mit der Umwelt

8§17 SGB |,

8 19 SGB X,

8853, 54 SGB Xl i.V.m.

§8 55, Abs. 2 Ziffern 4 und 57
SGB IX

Hilfe zum Besuch einer
Hochschule

88 53, 54 Abs. 1 Ziffer 2 SGB XII

Entlastung von Familien

e Familienentlastende
Dienste (ambulante
Betreuung im Haus-
halt, Gruppenarbeit,
Ferienbetreuung)

Freiwillige Leistungen

Leistungen der medizini-
schen Rehabilitation
e Frihférderung

88 53, 54 SGB Xll i.V.m.
8§ 26 Abs. 2 Ziffer 2 SGB IX

Soweit Kranken- und Pflegeversi-
cherung nicht zustandig.

Leistungen der Teilhabe

am Arbeitsleben

e Besuch einer WibM

e Besuch einer Tages-
forderstatte

88 53, 54, 56 SGB XIl i.V.m.
§ 41 SGB IX

Erganzende Leistungen

e Hilfe zum Lebensun-
terhalt

e Grundsicherungs-
leistungen

e Leistungen zur haus-
lichen Pflege

§ 27 SGB XII
88 41, 42 SGB XII
88 61, 63 SGB XII

Anrechnung von Einkommen und
Vermogen.

Soweit Leistungen der Pflegekas-
sen nicht ausreichend.

Einmalige Geldpauscha-

len

e Einmalige Leistungen
zur Erstausstattung
der Wohnung

e Einmalige Beihilfen
zur Beschaffung von
Hilfsmitteln

88 31, 54 SGB Xl i.V.m.

8 55 Abs. 2 Ziffer 5 SGB IX
8 54 SGB Xl i.V.m.

8§ 55 Abs. 2 Ziffer 1 SGB IX
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2.2.7 Pflegeversicherung

Leistung

Anspruchsgrundlage

Anspruchsermittlung/-umfang

Hausliche Pflege
e Pflegesachleistung

e 836 SGB XI

¢ Grundpflege und hauswirtschaft-
liche Versorgung
In Form von Gutscheinen

e Hausliche Pflegehilfe wird durch
geeignete Pflegekrafte (in der
Regel von Pflegediensten) mit
Versorgungsvertrag erbracht

e Anspruch besteht bei Pflegebe-
dirftigkeit nach 88 14, 15
SGB XI

e Arztliche Verordnung ist nicht
erforderlich

Feststellung der Pflegebediirftig-
keit durch den MDK gemaf den
Begutachtungs-Richtlinien (8 53a
Satz 1 Nr. 2 SGB XI)
Entscheidung durch die Pflege-
kasse

Monatlich in Form von Gutschei-
nen (8 36 Abs. 3 und 4 SGB XI) in
-Pflegestufe | bis zu 384,00 €
-Pflegestufe Il bis zu 921,00 €
-Pflegestufe Il bis zu 1.432,00 €
-Hartefalle bis zu 1.918,00 €

Hausliche Pflege
o Pflegegeld

e §37 Abs. 1SGB Xl

o Anstelle der hauslichen Pflege-
hilfe kann bei selbst sicherge-
stellter Pflege (z.B. durch Ange-
horige) Pflegegeld beansprucht
werden

e Anspruch besteht bei Pflegebe-
darftigkeit nach 88 14, 15
SGB XI

e Arztliche Verordnung ist nicht
erforderlich

Feststellung der Pflegebedurftig-
keit durch den MDK gemal3 den
Begutachtungs-Richtlinien (8§ 53a
Satz 1 Nr. 2 SGB XI)
Entscheidung durch die Pflege-
kasse

Monatlich in H6he von
-Pflegestufe 1 205,00 €
-Pflegestufe 11 410,00 €
-Pflegestufe Ill 665,00 €

Hausliche Pflege

e Kombination von
Geld- und Sachleis-
tung

e 838 SGBXI

¢ Anteilige Pflegesachleistung
(8 36 Abs. 3 und 4 SGB XI) in
Form von Gutscheinen und ein
anteiliges Pflegegeld nach § 37
SGB XI

o Pflegesachleistung wird durch
geeignete Pflegekrafte (in der
Regel von Pflegediensten) mit
Versorgungsvertrag erbracht

e Es muss entschieden werden, in
welchem Verhaltnis Geld- und
Sachleistung in Anspruch ge-
nommen werden soll

e Entscheidungsbindung fir min-
destens 6 Monate

¢ Anspruch besteht bei Pflegebe-
dirftigkeit nach 8§88 14, 15
SGB Xl

e Arztliche Verordnung ist nicht
erforderlich

Feststellung der Pflegebedurftig-
keit durch den MDK gemal3 Be-
gutachtungs-Richtlinien

(8 53a Satz 1 Nr. 2 SGB XI)
Entscheidung durch die Pflege-
kasse

Berechnung des Anteils erfolgt
nach dem Verhaltnis zwischen
dem jeweiligen Hochstbetrag der
Sachleistung und dem tatsachlich
in Anspruch genommenen Betrag.
Entsprechend diesem Verhaltnis
wird das Pflegegeld anteilig aus-
gezahlt.
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Leistung

Anspruchsgrundlage

Anspruchsermittlung/-umfang

Teilstationare Tages-
und Nachtpflege

8§41 SGB Xl

Zur Sicherstellung, Ergdnzung
oder Starkung der hauslichen
Pflege kann teilstationare Pflege
in Anspruch genommen werden
In Form von Gutscheinen
Teilstationare Pflege wird durch
Tages- und Nachtpflegeeinrich-
tungen mit einem Versorgungs-
vertrag erbracht

Zu den Leistungsinhalten geho-
ren insbesondere Hilfen bei der
Korperpflege, Ernahrung, Mobili-
tat, soziale Betreuung und medi-
zinische Behandlungspflege
Anspruch besteht bei Pflegebe-
dirftigkeit nach 88 14, 15

SGB XI

Arztliche Verordnung ist nicht
erforderlich

Feststellung der Pflegebedurftig-
keit durch den MDK gemal Begu-
tachtungs-Richtlinien (8§ 53a
Satz 1 Nr. 2 SGB XI)
Entscheidung durch die Pflege-
kasse

Monatlich in Form von -
Gutscheinen in

-Pflegestufe | bis zu 384,00 €
-Pflegestufe Il bis zu 921,00 €
-Pflegestufe Il bis zu 1.432,00 €
Treffen Leistungen der Tages-
und Nachtpflege mit der Pflege-
sachleistung (8§ 36 SGB Xl) oder
dem Pflegegeld (8 37 SGB Xl)
zusammen, sind diese miteinan-
der zu verrechnen. Die Leistun-
gen durfen insgesamt die Sach-
leistungshéchstbetrage (8 36
Abs. 3 und 4 SGB XIl) nicht tber-
schreiten.

Hilfsmittel, die zum
Verbrauch bestimmt
sind

§ 40 Abs. 2 SGB XI

e Zum Schutz der Pflegeperson

(z.B. Angehérige) bei der Durch-
fuhrung der hauslichen Pflege;
nicht fr den Pflegedienst im
Rahmen der Erbringung der
Pflegesachleistung
Pflegehilfsmittelverzeichnis ge-
maR § 78 Abs. 2 SGB Xl i.V.m.
§ 128 SGB V — Produkt-

gruppe 54 ,Zum Verbrauch be-
stimmte Hilfsmittel* (Fingerlinge,
Einmalhandschuhe, Mund-
schutz, Schutzschirzen, Desin-
fektionsmittel, Bettschutzeinla-
gen zum Einmalgebrauch

Es muissen keine bestimmten
Leistungserbringer in Anspruch
genommen werden
Pflegebedurftigkeit besteht nach
88 14, 15 SGB Xl

Arztliche Verordnung ist nicht
erforderlich

Die Pflegekasse Uberpriift die
Notwendigkeit ggf. unter Beteili-
gung einer Pflegefachkraft oder
des MDK

Monatlich in H6he bis zu 31,00 €
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2.2.8 Integrationsamter

Potentiell budgetfahige Leistungen der Integrationsamter (IntA) an schwerbehinderte Menschen
(sbM) im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben nach § 102 Abs. 2 - 5 SGB IX

Allgemeines zum Adressatenkreis sowie den Leistungsvoraussetzungen, -arten und -héhen

Berechtigter Personenkreis
Menschen mit Schwerbehindertenstatus (8 2 Abs. 2 SGB IX) und ihnen gleichgestellte Menschen
(8 2 Abs. 3 SGB IX).

Beschéaftigungs- und Arbeitsplatzbegriff der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben

e Arbeiternehmer, Beamte, Richter sowie Auszubildende und andere zur beruflichen Bildung Ein-
gestellte (vgl. 8 73 Abs. 1 SGB IX) sowie

o vergleichbare Téatigkeiten auf dem Gebiet des Arbeits- und Berufslebens (Geistliche, s. Bundes-
verwaltungsgericht vom 14. November 2003 — 5 C 13.02 — Behindertenrecht (br) 2004, 79; Sol-
daten/Soldatinnen, s. Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein vom 03. Mai 2001 — 2 L
35/01)

¢ in unbefristeter oder befristeter Vollzeit- und Teilzeitbeschaftigung mit mindestens 15 Arbeits-
stunden wéchentlich (s. 8 102 Abs. 2 Satz 3 SGB IX) sowie

o Selbststandige (s. 8 102 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchst. ¢) SGB IX und § 21 Schwerbehinderten-
Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV)

Leistungszweck
Nur Leistungen an sbM in unmittelbarem Zusammenhang mit der beruflichen Tatigkeit, Arbeits-
platzbezug (8§ 102 Abs. 2 Satz 2 SGB IX, 8 17 Abs. 2 Satz 1 und 8§ 18 Abs. 2 Nr. 1 SchwbAV); kei-

ne medizinischen, Urlaubs- oder Freizeitmalinahmen (8§ 17 Abs. 2 Satz 2 SchwbAV).

Nachrang der Leistungen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben

e gegeniber Leistungen der Rehabilitationstrager zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 33 SGB
IX (s. 8102 Abs. 5 SGB IX und § 18 Abs. 1 Satz 1 SchwbAV) sowie

e gegeniber Leistungen und Leistungsverpflichtungen des Arbeitgebers oder Dritter
(s. 8102 Abs. 5 Satz 1 SGB IX und § 18 Abs. 1 Satz 1 SchwbAV sowie 8§ 81 Abs. 4 SGB IX).
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Ermessen

Leistungen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben sind Ermessensleistungen (8 102 Abs. 3
Satz 1 SGB IX, 8 17 Abs. 1 Satz 1 SchwbAV-,Kann-Leistung“); Ausnahme: Rechtsanspruch auf
Ubernahme der Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz (vgl. § 102 Abs. 4 SGB IX, § 17
Abs. 1 a SchwbAV).

Die Leistungserbringung/-verpflichtung der IntA ist stets beschrankt auf die ihnen zur Verfiigung
stehenden Mittel der Ausgleichsabgabe (8§ 102 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 SGB IX, § 17

Abs. 1 a SchwbAV).

Leistungsarten

e Zuschusse und/oder Darlehen

e einmalige oder laufende Leistungen (letztere i.d.R. nur befristet, 8 18 Abs. 3 Satze 1

und 2 SchbAV)

¢ wiederholte Leistungserbringung maoglich (8 18 Abs. 3 Satz 3 SchwbAV).

Leistungshothe

e Bei behinderungsbedingtem Mehraufwand i.d.R. volle Kostenibernahme (Zuschuss), einkom-

mens- und vermodgensunabhangig (vg. 8§ 18 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 SchwbAV),

e im Ubrigen anteilige Bezuschussung und/oder Darlehensgewahrung nach den Umstéanden des
Einzelfalls (vgl. 8 18 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 SchwbAV).

Die Leistungen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben an sbM im Einzelnen:

Leistung

Anspruchsgrundlage

Anspruchsermittlung/-umfang

Technische
Arbeitshilfen
(Beschaffung, War-
tung, Instandsetzung,
Ausbildung im
Gebrauch, Ersatzbe-
schaffung, Anpassung
an die techn. Weiter-
entwicklung)

8102 Abs. 3Satz1 Nr. 1
Buchst. a) SGB IX,
§ 19 SchwbAV

¢ individuelle, behinderungsspezifi-
sche Gerate usw. (z.B. mobile
Braillezeile u. Laptop fir blinden
Auf3endienstmitarbeiter)

¢ Vvielfach fachtechnische Stellung-
nahme der Beratenden Ingenieu-
re des IntA, Arbeitsplatzbesichti-
gung, Einholen von Angeboten
verschiedener Lieferanten

Zum Erreichen des
Arbeitsplatzes (Be-
schaffung eines Kfz,
behinderungsbedingte
Zusatzausstattung,
Erlangung einer Fahr-
erlaubnis)

§ 102 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1

Buchst. b) SGB IX,

§ 20 SchwbAV i.V.m. den Vor-
schriften der Kraftfahrzeughilfe-
Verordnung (KfzHV) (grds. nur Be-
amte/innen und Selbststandige)

¢ |.d.R. behinderungsbedingte Not-
wendigkeit der Kfz-Nutzung zum
Erreichen des Arbeitsplatzes
(Merkzeichen ,aG/G" gem.
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 (auch Nrn. 2 u.3)
und Abs. 2 Nr. 2 SchwbAwVO)

e Leistungsart und -hdhe
S. 88 4 — 8 KfzHV
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Leistung

Anspruchsgrundlage

Anspruchsermittlung/-umfang

Zur Beschaffung, Aus-
stattung und Erhaltung
einer behinderungsge-
rechten Wohnung

§ 102 Abs. 3 Satz1 Nr. 1

Buchst. d) SGB IX,

§ 22 SchwbAV (grds. nur Beam-
te/innen und Selbststandige,

s. 8 33 Abs. 8 Nr. 6 SGB 1X), z.T. in
Verbindung mit Ministerialerlassen
der Bundeslander

Leistungen nur bei Zusammen-
hang mit Arbeitsplatz (Betre-
ten/Verlassen der Wohnung, Mo-
bilitdt in der Wohnung, ansonsten
s. zur Wohnungsausstattung § 55
Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)

vielfach fachtechnische Begutach-
tung durch Beratende Ingenieure
der IntA

Zur Teilnahme an
Maflnahmen zur Er-
haltung und Erweite-
rung berufl. Kenntnis-
se und Fertigkeiten

§ 102 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1
Buchst. e) SGB IX,
8 24 SchwbAV

I.d.R. konkreter Bezug zur derzeit
ausgetbten oder alsbald auszu-
Ubenden Téatigkeit erforderlich
primar Ubernahme behinderungs-
spezifischer Kosten (z.B. Gebér-
densprach-Dolmetscher)

In besonderen Le-
benslagen

8102 Abs. 3 Satz1 Nr. 1
Buchst. f) SGB IX,
25 SchwbAV

Auffangtatbestand fur individuelle,
arbeitsplatzbezogene, aber nicht
spezialrechtlich bereits in den 88§
19 — 24 SchwbAV geregelten Hil-
fen und MalRnahmen
einzelfallabhangige Bestimmung
der Leistungsart und —héhe

Ubernahme der Kos-
ten einer notwendigen
Arbeitsassistenz (zur
Sicherung bestehen-
der Beschaftigungs-
verhaltnisse)

§ 102 Abs. 4 SGB IX,

§ 17 Abs. 1 a SchwbAV
(Rechtsanspruch) i.V.m. den ,Emp-
fehlungen der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Integrationsamter
und Hauptfirsorgestellen (BIH) zur
Erbringung finanzieller Leistungen
zur Arbeitsassistenz schwerbehin-
derter Menschen gemaf

§ 102 Abs. 4 SGB IX*

(Stand: 01. Juni 2003) und den
Empfehlungen der BIH zur Uber-
nahme von Kosten fiir Gebar-
densprach-Dolmetscher/innen-
Leistungen

Behinderungsbedingt erforderli-
che, regelméRig wiederkehrende
Unterstitzung und Hilfestellung
am Arbeitsplatz = bei der Ar-
beitsausfuhrung (z.B. keine Assis-
tenz beim Weg zur/von der Arbeit,
Verwaltungsgericht Meiningen
vom 18.September 2003, br 2004,
85)

arbeitsvertraglich geschuldete
(Kern)Tatigkeit muss im Ubrigen
vom sbM selbst geleistet werden
(vgl. 8 613 BGB)

keine pflegerischen Dienstleistun-
gen

Ermittlung des tagesbezogenen
Assistenzstundenbedarfs und
entsprechend gestaffelte Bewilli-
gungshdéhe (mtl. Zuschuss)

mtl. Hochstbetrag (wegen Ver-
haltnis der Leistung zum erzielten
Arbeitseinkommen), jedoch mit
Offnungsklausel fiir besondere
Einzelfalle

Arbeitsassistenz wird vom sbM
selbst beauftragt (Arbeitgebermo-
dell, dafiir Regiekostenzuschuss)
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Leistung

Anspruchsgrundlage

Anspruchsermittlung/-umfang

nachrichtlich
Ubernahme der Kos-
ten einer notwendigen
Arbeitsassistenz fir
sbM zur Erlangung
eines Arbeitsplatzes

8 33 Abs. 8 Satz 1 Nr. 3und
Satz 2 SGB IX

8§ 33 Abs. 8 Satz 2 SGB IX
8§ 33 Abs. 8 Satze 2 und 3 SGB IX

88 33 Abs. 8 Satz 4 und 102
Abs. 4 SGB IX

Nur Reha-Trager nach 8 6 Abs. 1
Nr. 1 —5 SGB IX (also nicht Ju-
gend- und Sozialhilfe)

die Leistung wird bis zu 3 Jahren
erbracht und

wird fur die Reha-Trager durch
die IntA nach den in der 0.g. BIH-
Empfehlung geregelten Kriterien
gegen Kostenerstattung ausge-
fuhrt.

daran kann sich eine Weiterbewil-
ligung durch die IntA anschlieRen.

Zur Grindung und
Erhaltung einer selbst-
standigen beruflichen
Existenz

§ 102 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1
Buchst. c) SGB IX

§ 21 SchwbAV

§ 21 Abs. 1 SchwbAV

§ 21 Abs. 4 SchwbAV

Grundungsdarlehen

i.d.R. fUr arbeitslose sbM, die die
personlichen und fachlichen Vor-
aussetzungen fur die angestrebte
Tatigkeit erflllen

e gunstige betriebswirtschatftliche
Prognose zur Tragfahigkeit der
Existenzgrindung, prognostizier-
tes Einkommen uber Sozialhilfe-
niveau (Hilfe zum Lebensunter-
halt)

e entsprechende Leistungen wie bei
abhangig beschéftigten sbM (z.B.
Arbeitshilfen, Arbeitsassistenz)
i.d.R. als Zuschuss

3. Antragsstellung

Antrage auf Leistungen durch ein Personliches Budget kann die Antrag stellende Person bei allen

unter Ziffer 1 genannten Leistungstragern schriftlich oder durch sonstige Willenserklarung stellen.

Die Antrag aufnehmende Stelle (i.d.R. der Beauftragte, siehe Ziffer 4) informiert und berat die
Antrag stellende Person umfassend Uber die Leistungsvoraussetzungen und Zielbestimmungen
des Persdnlichen Budgets sowie tber die damit verbundenen Verfahrensablaufe (siehe auch An-
hang lll, Ziffer 1). Sie weist auf die Mitwirkungspflicht der Antrag stellenden Person hin und holt
deren Einverstandniserklarung fir die Weiterleitung der personenbezogenen Daten an die beteilig-

ten Leistungstrager ein.

Die BAR-Arbeitsgruppe hat ein Musterantragsformular fir ein trageribergreifendes Personliches
Budget entwickelt (s. Anhang Il, Ziffer 1) und schlagt vor, die dort aufgeflihrten Inhalte bereits bei

der Beantragung zu dokumentieren. Dazu zahlen z.B. Informationen tber:
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) die Antragssituation mit Aussagen zu eventuell notwendiger Unterstiitzung der Antrag stel-

lenden Person und zur Einbeziehung weiterer Personen,

o die unter tragertbergreifenden Aspekten notwendigen personlichen Daten,

) beantragte Leistungen, mdglichst mit Angaben zu Art, Umfang und Form der Ausflhrung

und unterteilt nach den jeweiligen Leistungsbereichen,

) magliche beteiligte Leistungstrager, konkret benannt mit Adresse und Ansprechpartner,

) bereits vorliegende Leistungsbescheide, die mdglichst auch in Kopie dem Antrag beigefiigt

werden sollten,

) die Austibung des Wunsch- und Wahlrechtes (z.B. in Bezug auf die Form der Leistungsbe-
schaffung) durch die Antrag stellende Person und Hinweise zu weiteren Leistungsanspri-

chen, die neben dem Persodnlichen Budget bestehen,

. das weitere Procedere und

) die Einverstandniserklarung und das Widerspruchsrecht der Antrag stellenden Person im

Zusammenhang mit dem Sozialdatenschutz.

Der Antrag auf Leistungen durch ein Personliches Budget verbleibt beim Beauftragten, die beteilig-

ten Leistungstrager und die Antrag stellende Person erhalten eine Kopie.

4. Bestimmung und Rolle des Beauftragten

Der nach § 14 SGB IX zustindige der beteiligten Leistungstrager wird nach § 17 Abs. 4 SGB IX

grundsatzlich Beauftragter und ist damit fur die tragertbergreifende Koordinierung der Leistungs-
erbringung verantwortlich. Diese Klarstellung durch das VVG greift einen Vorschlag der Arbeit-

gruppe auf.

Diese Regelung auch fur Antrdge auf Leistungen in Form eines Personlichen Budgets, die bei ei-
ner Gemeinsamen Servicestelle gestellt werden. Hier ist im Grundsatz der Rehabilitationstrager
der Beauftragte, dem die Gemeinsame Servicestelle zugeordnet ist. Dies gilt aber nur dann, wenn
dieser Rehabilitationstrager nach § 14 SGB IX zusténdig und mit einer Teilleistung am Personli-
chen Budget beteiligt ist. Ist dies nicht der Fall, leitet der Rehabilitationstréager bzw. die Gemeinsa-
me Servicestelle den Antrag nach § 14 Abs. 1 Satz 2 SGB IX innerhalb von zwei Wochen an den
aus seiner/ihrer Sicht zustandigen Leistungstrager weiter mit der Folge, dass dieser zweitange-
gangene Trager Beauftragter wird, das Bedarfsfeststellungsverfahren durchfihrt, den Gesamtver-

waltungsakt erlasst und die Leistung erbringt. Hingewiesen wird auf die mit 8 14 Abs. 2 Satz 5



32
SGB IX neu geschaffene Mdglichkeit einer abgestimmten, erneuten Weiterleitung in den Fallen, in

denen der Zweitangegangene nach 8 6 Abs. 1 SGB IX nicht Trager der beantragten Leistung sein
kann. Eine Weiterleitung sollte an den Trager erfolgen, der voraussichtlich die Hauptleistung tber-

nimmt.

Mit dem durch das VVG eingefligten § 17 Abs. 4 Satz 2 SGB IX wird eine weitere Anregung der
BAR-Arbeitsgruppe aufgegriffen. Danach kénnen die beteiligten Leistungstrager in Abstimmung
mit den Leistungsberechtigten Abweichendes von dem Grundsatz des 8 17 Abs. 4 Satz 1 SGB IX
vereinbaren, nach dem stets der nach 8§ 14 SGB IX zustandige der beteiligten Leistungstrager als
Beauftragter den Gesamtverwaltungsakt erlasst. Auch in diesem Fall gelten die Regeln Uber den

gesetzlichen Auftrag.

Diese abweichende Vereinbarung macht tberall dort Sinn, wo der im Wege des § 14 SGB IX be-
stimmte Trager nur mit einer nach Volumen oder Leistungsdauer geringen Teilleistung an dem
Perstnlichen Budget beteiligt ist. In diesen Fallen empfiehlt es sich regelmaRig zu vereinbaren,
dass derjenige der beteiligten Leistungstrager die Aufgaben des Beauftragten tbernimmt, der vor-
aussichtlich den ,Hauptteil* an dem trageribergreifenden Personlichen Budget tragt, um Kontinui-
tat und Verlasslichkeit zu gewahrleisten und einen Wechsel des Beauftragten wahrend des Bewil-

ligungszeitraums mdglichst zu vermeiden.

Die Rolle des Beauftragten umfasst im gesamten Verfahren von der Beantragung bis zum Be-
scheid und ggfs. einschlie3lich Widerspruch und Klage sowohl die Erstellung des Bescheides (auf
der Grundlage der Stellungnahmen der beteiligten Trager; vgl. auch § 89 Abs. 5 SGB X) tiber noch
festzustellende Grundanspriiche auf Leistungen (das ,0b“ der Leistungen) als auch die Funktion
der Ermittlung, Ausfiihrung und Koordination der Leistungsform des Persénlichen Budgets (das
.wie“ der Leistung). Ausgenommen davon sind insbesondere Statusfeststellungen durch Dritte
(z.B. bei einem Antrag auf Feststellung des Grades der Behinderung). Hier berat und unterstitzt

der Beauftragte die Antrag stellende Person.

Sofern im jeweiligen Einzelfall sich Tatbestdande abzeichnen, die den Erlass eines umfassenden
und zugigen Gesamtbescheides verzégern, empfiehlt die Arbeitsgruppe dem Beauftragten zu pri-
fen, ob eine Entscheidung tber noch festzustellende Grundanspriiche durch den jeweiligen betei-

ligten Trager erfolgen sollte.

Diese Vorgehensweise setzt das Einverstandnis des Budgetnehmers voraus und empfiehlt sich

z.B. dann, wenn:

) Leistungen betroffen sind, fir die die Regelungen des § 14 SGB IX nicht gelten und bei
denen langere Bearbeitungsfristen haufig nicht zu vermeiden sind ( z.B. bei Leistungen

der Pflegeversicherung),
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o eine Ablehnung bzw. nicht im vollen Umfang erfolgende Bewilligung der beantragten Leis-

tung z.B. durch die Stellungnahme des beteiligten Tragers absehbar wird und auf diese
Weise dem Budgetnehmer das Einlegen der ihm zur Verfligung stehenden Rechtsmittel

zum frihestmoglichen Zeitpunkt erméglicht wird.

Voraussetzung daflr ist eine wirksamere, wirtschaftlichere und zlgigere Erreichung der Teilhabe-

ziele und das vorliegende Einverstéandnis aller Beteiligten. 3.

5. Unterrichtung der beteiligten Leistungstrager / Einholung der Stellungnahmen

Nach § 3 Abs. 1 der Budgetverordnung (BudgetV) unterrichtet der Beauftragte unverziglich die an
der Komplexleistung beteiligten Leistungstrager Uber die Beantragung von Leistungen in Form

eines Personlichen Budgets.

Im gesamten Verfahren ist darauf zu achten, dass unnétige Belastungen fir die Antrag stellende
Person (z.B. durch unkoordinierte Verfahren der Bedarfsermittlung und Bedarfsfeststellung sowie
durch Mehrfachbegutachtungen bzw. Begutachtungen auf Vorrat) vermieden werden. Dies kann
insbesondere dadurch erreicht werden, dass die Unterrichtung Kopien des Antragsformulars und
aller bereits vorliegenden und fur die Entscheidung Uber das jeweilige Teilbudget notwendigen
Informationen (z.B. Leistungsbescheide, Untersuchungsbefunde und -berichte) beinhaltet. Dariiber
hinaus ist die Durchfiihrung sozialmedizinischer Begutachtungen (z.B. durch Arzte oder Psycholo-
gen) trageriibergreifend so auszurichten, dass die dort getroffenen Feststellungen mdglichst auch
fur die Prufung der Voraussetzungen fir Leistungen der anderen beteiligten Leistungstrager ver-

wendet werden konnen.

Weiterhin regelt § 3 Abs. 1 BudgetV, dass die Stellungnahmen der beteiligten Leistungstrager

Aussagen zu folgenden Aspekten enthalten missen:

o dem Bedarf, der durch budgetféhige Leistungen gedeckt werden kann, unter Berlcksichti-

gung des Wunsch- und Wahlrechts,

o der Hohe des Persdnlichen Budgets als Geldleistung oder durch Gutscheine,
) dem Inhalt der Zielvereinbarung und
o einem Beratungs- und Unterstitzungsbedarf.

Darlber hinaus soll die Stellungnahme Aussagen treffen zu

% Die BAGUS ist der Auffassung, dass der Beauftragte nicht Giber das ,0b“ der Leistung eines beteiligten Tra-
gers entscheiden kann.
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) der Frage, ob die Leistung(en) in Form eines Persdnlichen Budgets gewéhrt werden kon-
nen,

o den Voraussetzungen, die an die Leistungsgewéahrung gekntipft sind und

o dem Ansprechpartner des beteiligten Leistungstragers.

Der auf diese Weise individuell ermittelte (Teil-)Bedarf ist in Verbindung mit dem individuellen Teil-

habepotential ausschlaggebend flir die Bedarfsfeststellung.

Die beteiligten Leistungstréager sollen ihre Stellungnahmen innerhalb von zwei Wochen abgeben.

Im gesamten Verfahren ist der Datenschutz zu wahren, insbesondere sind das Einwilligungserfor-

dernis und der Grundsatz der Erforderlichkeit der Datenerhebung und -tibermittlung zu beachten.

6. Trageriubergreifendes Bedarfsfeststellungsverfahren

Tragerubergreifende Bedarfsfeststellungsverfahren sind so zu gestalten, dass sie eine umfassen-
de, nahtlose, zligige, einheitliche und wirtschaftliche Leistungserbringung in Form eines Personli-

chen Budgets ermdglichen.

Die abzuschliel3ende Zielvereinbarung ist dabei Ausdruck einer Prognose der Entwicklung, die bei
einer bestmdoglichen Forderung und Nutzung aller Ressourcen und Kompetenzen der Antrag stel-

lenden Person erreichbar ist.

Fur die Ausgestaltung des trageribergreifenden Bedarfsfeststellungsverfahrens empfiehlt sich eine

Orientierung an folgenden, beispielhaft benannten Kriterien:

e Anzahl der beteiligten Leistungstrager

e Anzahl der beantragten Leistungen/der Leistungsgruppen

e Madgliche Leistungsschnittmengen

¢ Umfang des Bedarfs, der durch budgetfahige Leistungen gedeckt werden kann
e Umfang des Personlichen Budgets in Geld

e Umfang der notwendigen Beratung und Unterstitzung.

Das tragerubergreifende Bedarfsfeststellungsverfahren kann in unterschiedlicher Art und Weise

stattfinden. Es bietet sich eine abgestufte Vorgehensweise an, und zwar
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e eine vereinfachte Form, die im Wesentlichen auf die mindlichen, telefonischen und schriftlichen
Moglichkeiten der trageriibergreifenden Bedarfsfeststellung zurtickgreift (, vereinfachtes Ver-
fahren*) und

e eine ausfuhrliche Form, die (dariber hinaus) eine Einberufung des Gremiums mit allen Teil-

nehmern beinhaltet (, ausfuhrliches Verfahren*).

Fur alle Formen der Durchfiihrung gelten die genannten Grundsatze einer umfassenden Berick-
sichtigung des geltend gemachten Bedarfs. Dies gilt auch fir die berechtigten Interessen an einer
zugigen und wirtschatftlichen Leistungserbringung und fur die damit verbundenen Qualitatsanforde-

rungen.

Sind Unterschiede zwischen den beantragten und den in den Stellungnahmen der einzelnen Leis-
tungstréger vorgesehenen Leistungen abzusehen, bietet sich ein trageribergreifendes Bedarfs-
feststellungsverfahren in Form einer Beratung durch das Gremium an. Eine Beratung findet auch
dann statt, wenn dies entweder von der Antrag stellenden Person oder einem Leistungstrager fur

notwendig gehalten und schriftlich beantragt wird.
Zu den gesetzlichen Mindestvoraussetzungen und den Empfehlungen der BAR-Arbeitsgruppe so-

wie zur Zusammensetzung des Gremiums im trageribergreifenden Bedarfsfeststellungsverfahren

liegen Ubersichten vor (siehe Anhang Ill, Ziffer 2 und 3).

Vereinfachtes Verfahren

Die Bewilligung und Ausfiihrung eines Persénlichen Budgets nach einem vereinfachten Verfahren
unter Nutzung moderner, barrierefreier Kommunikationsmittel und ohne Einberufung des Gremi-
ums ist dann zu bevorzugen, wenn die vorhandenen Unterlagen und Stellungnahmen der beteilig-
ten Leistungstrager fur eine abschlieRende Festsetzung des Perstnlichen Budgets ausreichen und
den vereinbarten qualitativen Anforderungen an die Bedarfsermittiung und -feststellung entspre-

chen.

Diese vereinfachte Form des trageriibergreifenden Bedarfsfeststellungsverfahrens sollte regelhaft
immer dann zum Tragen kommen, wenn ein wesentlicher Beratungs- und Abstimmungsbedarf
nicht (mehr) besteht und mit der Einberufung des Gremiums eine ziigige Leistungserbringung un-

notig erschwert wirde.

Ausfluhrliches Verfahren
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Kann unter Berlcksichtigung der genannten Kriterien ein trageriibergreifendes Bedarfsfeststel-

lungsverfahren nicht im vereinfachten Verfahren durchgefiihrt werden, werden die Antrédge und
sonstige Unterlagen zusammen mit den Stellungnahmen der beteiligten Leistungstrager im aus-
fuhrlichen Verfahren Gegenstand der Beratungen des Gremiums. Dabei ist zu gewahrleisten, dass
alle Beteiligten rechtzeitig vor der Beratung tber alle wesentlichen Informationen verfligen und auf

die zu beratenden Punkte (die abweichenden Feststellungen) besonders hingewiesen werden.

Die Vertretung eines beteiligten Leistungstragers durch einen anderen Leistungstrager kann ver-
einbart werden. Dies bietet sich insbesondere dann an, wenn dessen Teilbudget unstrittig ist und
nicht die Hauptleistung darstellt. Der Budgetnehmer ist rechtzeitig Uber die Vertretung zu informie-

ren.

Die Beratungsergebnisse des Gremiums werden schriftlich festgehalten. Die Ausfihrung von Leis-
tungen in Form eines Personlichen Budgets und insbesondere die Mitarbeit im Gremium erfordert
von allen Vertretern der Leistungstrager ein besonders hohes Mald an fachlicher und sozialer
Kompetenz. Sollte es in den Beratungen zu unterschiedlichen Auslegungen oder Meinungsver-
schiedenheiten kommen, ist eine einvernehmliche Lésung anzustreben. Dabei ist zu berticksichti-
gen, dass die Akzeptanz und das Gelingen von Personlichen Budgets eng verknupft ist mit der
umfassenden Berticksichtigung des Bedarfs der Antrag stellenden Person und mit Verhandlungen

Uber noch offene oder strittige Fragen, die auf gleicher Augenhothe stattfinden.

7. Anforderungen an die Zielvereinbarung

Die Budgetverordnung sieht in § 4 als inhaltliche Mindestvoraussetzung fir eine abzuschlieRende
Zielvereinbarung Regelungen uber die Ausrichtung der individuellen Forder- und Leistungsziele
(vgl. 7.1), die Erforderlichkeit eines Nachweises fiir die Deckung des festgestellten individuellen
Bedarfs (vgl. 7.2) und Uber die Qualitatssicherung (vgl. 7.3) vor. Die BAR-Arbeitsgruppe empfiehlt
dariiber hinaus auch Regelungen zum Bedarf an Beratung und Unterstiitzung (vgl. 7.4) als grund-
satzlichen Bestandteil einer Zielvereinbarung aufzunehmen (siehe auch Anhang lll, Ziffer 4 und
5).

Regelungen zu einzelnen Leistungsbereichen bzw. einzelnen Leistungen bleiben den jeweiligen

Leistungstragern, ggf. unter Berlcksichtigung des SGB 1X und der vereinbarten Gemeinsamen

Empfehlungen vorbehalten.

Zielvereinbarungen sollen ,SMART" und damit
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o spezifisch (d.h. auf den Einzelfall bezogen, keine Standardfloskeln),

o messbar (d.h. keine unverbindlichen/unkonkreten Ziele beschreiben, sondern quantitative
bzw. nachweis- und nachprifbare Parameter benennen),

o anspruchsvoll (d.h. keine sich praktisch von selbst einstellenden Ergebnisse oder Selbst-
verstandlichkeiten vereinbaren, sondern vielmehr angemessene fordernde und fordernde
Entwicklungen/Ziele, die auch einen eigenen Einsatz des Budgetnehmers voraussetzen,
anstreben und vereinbaren),

o realistisch (d.h. die vereinbarten Entwicklungen/Ziele missen zwar anspruchsvoll, aber
unter Zugrundelegung der vorhandenen Rahmenbedingungen personlicher und objektiver
Art auch tatséachlich erreichbar sein) und

o terminiert (d.h. feste Zeitraume/-punkte zur Zielerreichung/-Uberprifung, auch im Sinne
von Zwischenergebnissen, vereinbaren, so dass — in Verbindung mit der Messbarkeit — die

gebotene Klarheit fir alle Beteiligten hergestellt wird) sein.
So sollte zum Beispiel nicht vereinbart werden ,Die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft soll

gefordert werden®, sondern: ,Bis zum 31. Marz 2005 soll Herr S. das Einkaufen von Grundnah-

rungsmitteln selbststédndig und ohne die zur Zeit notwendige Unterstlitzung erledigen kénnen®.

7.1 Individuelle Forder- und Leistungsziele

Die individuellen Forder- und Leistungsziele sind Bestandteil der Zielvereinbarung nach § 4 Bud-
getV und damit nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 BudgetV auch Teil der Stellungnahme der beteiligten Leis-

tungstrager.

In den einzelnen Stellungnahmen wird der durch budgetféahige Leistungen des jeweiligen Leis-
tungstragers zu deckende Teil des individuellen Bedarfs festgestellt und im Hinblick auf die indivi-
duellen Férder- und Leistungsziele schriftlich zusammen gefasst. Sie kdnnen z.B. Aussagen zu der
Funktionsféahigkeit und deren Beeintrachtigung auf den Ebenen der Kdrperfunktionen und Kérper-
strukturen, der Aktivitdten und der Teilhabe an Lebensbereichen vor dem gesamten individuellen
Lebenshintergrund (beschrieben durch umwelt- und personbezogene Faktoren), zu den Griinden
fur die Notwendigkeit der Leistungen, zum Ziel und zur Art der vorgesehenen Leistungen, zum

voraussichtlichen Beginn und zur Dauer der Leistungen und zum Ort ihrer Durchfiihrung enthalten.

Die sich aus den einzelnen Stellungnahmen im Hinblick auf die individuellen Forder- und Leis-
tungsziele ergebenden Einschétzungen werden im Zuge des trageribergreifenden Bedarfsfeststel-
lungsverfahrens zusammengefihrt und als Teil der abzuschlieRenden Zielvereinbarung gemein-
sam mit der Antrag stellenden Person (und ggf. gesetzlicher Betreuer und/oder Person ihrer Wahl)

vereinbart.
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Eine regelhafte Uberpriifung der (erreichten) Forder- und Leistungsziele erfolgt im Rahmen des

nach § 3 Abs. 6 BudgetV im Abstand von zwei Jahren vorgesehenen tragertibergreifenden Be-
darfsfeststellungsverfahrens. Darlber hinaus kann eine Anpassung u.a. dann angezeigt sein,

wenn sich

e aus der Inanspruchnahme des Personlichen Budgets oder im jeweiligen Verlauf neue Erkennt-
nisse ergeben,

¢ die individuellen Verhéltnisse geandert haben oder

e neue, fir die Rehabilitation und Teilhabe wesentliche Entwicklungen (z.B. Gesetzliche Grundla-

gen, Forschungsergebnisse, Leitlinien, Handlungsempfehlungen) ergeben haben.

Nach einem erstmalig durchgefiihrten tragertbergreifenden Bedarfsfeststellungsverfahren wird
eine Uberprifung der Forder- und Leistungsziele nach 6 Monaten empfohlen. Damit soll nach ei-
nem Uberschaubaren Zeitraum z.B. eine Moglichkeit geschaffen werden, die bis dahin gewonne-
nen Erfahrungen auszuwerten, die Zusammensetzung der Komplexleistung Personliches Budget
zu uberprifen und ggf. zu verandern, um auf diese Weise die vereinbarten Forder- und Leistungs-
ziele besser erreichen zu kénnen. Auf das beschriebene ,vereinfachte Verfahren* kann dabei zu-

rickgegriffen werden.

7.2 Nachweiserbringung

Als eine der inhaltlichen Mindestvoraussetzungen fir die Zielvereinbarung werden mit der Budget-
verordnung Regelungen uber ,die Erforderlichkeit eines Nachweises fur die Deckung des festge-

stellten individuellen Bedarfs" (vgl. 8 4 Abs. 1 Nr. 2 BudgetV) genannt.

Um sicherzustellen, dass mit der Ausfiihrung von Leistungen in Form eines Persdnlichen Budgets
die zur Verfiigung gestellten Geldleistungen bzw. Gutscheine fiir die Erreichung der Teilhabeziele
des SGB IX verwendet werden, sind Vereinbarungen zwischen den Leistungstrdgern und dem
Budgetnehmer dartiber zu treffen, ob und wie die Nachweiserbringung erfolgen soll. Dabei soll sich

der Nachweis auf die Leistung beziehen, nicht auf den Preis.

Ausgehend von einer fur die Ausfuhrung von Leistungen durch ein Persdnliches Budget notwendi-
gen vertrauensvollen Zusammenarbeit aller Beteiligten, sollte eine Ausgestaltung der Nachweiser-
bringung in einer vereinfachten und unbirokratischen Form (,so wenig wie méglich, so viel wie
notig”) in Abhangigkeit von der Art der Leistung und dem Bedarf stattfinden. Auf diese Weise soll
auch die Bereitschaft des Budgetnehmers zur Eigenverantwortung und Selbstbestimmung gestarkt

und dessen Eigeninteresse an einer hochwertigen Leistungsausfiihrung unterstitzt werden.
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7.3 Qualitdtssicherung

Ein weiterer obligatorischer Bestandteil der Zielvereinbarung sind Regelungen Uber die Qualitats-
sicherung (vgl. 8 4 Abs. 1 Nr. 3 BudgetV).

Sind mit der Ausfiihrung von Leistungen in Form eines Personlichen Budgets bestimmte Bedin-
gungen zu erfilllen (z.B. deren Erbringung durch eine bestimmte Profession), ist dies ebenfalls in

der Zielvereinbarung zu regeln.

Der Schwerpunkt der Qualitatssicherung sollte auf der Uberprifung der Ergebnisqualitat liegen,
insbesondere darauf, ob und in welchem Umfang die mit Persdnlichen Budget beabsichtigten Ziele

erreicht wurden.

Einrichtungen und Dienste gelten als qualitatsgesichert, wenn diese einen Vertrag mit dem jeweili-
gen Leistungstrager geschlossen haben (z.B. nach § 21 SGB IX oder mit Zulassung nach 8§ 84,85
SGB lll). In diesen Fallen ist kein weiterer Nachweis durch den Budgetnehmer vorzusehen. Wer-
den Leistungen durch Angehdrige des Budgetnehmers oder in Verbindung mit einem Arbeitge-
bermodell erbracht, gilt die Leistung dann als qualitédtsgesichert, wenn der Budgetnehmer mit der
Leistung zufrieden ist (Nutzerzufriedenheit) und die Ziele des Personlichen Budgets erreicht wer-

den kdnnen (Zielerreichung).

7.4 Beratung und Unterstiitzung

Empfohlen wird, Aussagen in die Zielvereinbarung aufzunehmen, die sich mit dem Bedarf an Bera-

tung und Unterstitzung befassen.

Beratung bezieht sich auf alle im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Persdnlichen
Budgets bestehenden leistungsrechtlichen Fragen (Budgetberatung). Die Koordinierungsfunktion
des Beauftragten beinhaltet auch das Angebot an den Budgetnehmer, diese Beratung fir den Zeit-
raum des Personlichen Budgets umfassend und aus einer Hand zu leisten. Die Entscheidung ob,
wo und wie er sich im Zusammenhang mit Leistungen in Form eines Persodnlichen Budgets bera-

ten lasst, trifft der Budgetnehmer selbst.

Fir die Budgetberatung konnen z.B. folgende Angebote genutzt werden:

o Gemeinsame Servicestellen
) Auskunfts- und Beratungsstellen der Leistungstrager

) Beratungsangebote von Wohlfahrtsverbanden u.a. Organisationen.
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Unterstitzung bezieht sich in diesem Zusammenhang vor allem auf den Verwaltungs-/Regiebedarf
bei der Umsetzung des Personlichen Budgets (Budgetunterstiitzung) und den damit verbunde-
nen MalRnahmen. Dazu gehdren beispielsweise der Abschluss von Arbeits-, Dienstleistungs- und
Beschaffungsvertragen zur Bedarfsdeckung, die Gestaltung von Dienstplanen fur personliche As-
sistenten bzw. Lohnabrechnungen im Arbeitgebermodell, die Unterstiitzung bei der Gestaltung von

Aktivitaten in der Freizeit oder bei der Organisation des eigenstandigen Wohnens.

Fur die Budgetunterstiitzung kénnen z.B. die Angebote von Verbénden der Selbsthilfe bzw. behin-

derter Menschen (auch in Form eines Peer-Counceling) in Anspruch genommen werden. Der Be-

auftragte und die beteiligten Leistungstrager leisten keine Budgetunterstitzung.

Die Budgetberatung durch die beteiligten Leistungstrager ist fur den Budgetnehmer kostenfrei.
Sofern der Budgetnehmer kostenpflichtige Budgetberatung durch einen anderen Anbieter in An-
spruch nimmt bzw. Kosten fir Budgetunterstlitzung anfallen, sind diese Aufwendungen aus den

Geldleistungen des Personlichen Budgets zu finanzieren (8§ 17 Abs. 3 Satz 3 SGB IX).

Auf die Stellungnahme Seite 44 ff. wird hingewiesen.

8. Erlass des Gesamtverwaltungsaktes

Der nach 8§ 14 SGB IX zustandige und am Personlichen Budget beteiligte Leistungstrager (Beauf-
tragter) erlasst den Gesamtverwaltungsakt im Auftrag und im Namen der anderen beteiligten Leis-
tungstrager und erbringt die Leistung (8 17 Abs. 4 SGB IX). Die BAR-Arbeitsgruppe hat Muster fur

einen Gesamtbescheid entwickelt (siehe Anhang I, Ziffer 3).

Dabei gelten die Regelungen tber den gesetzlichen Auftrag in 8 93 i.V.m. 8§ 89 Abs. 3 und 5 sowie
§ 91 Abs. 1 und 3 SGB X.

8.1 Bindung an die Auffassung der beteiligten Leistungstrager

Die Auftraggeber sind nach § 89 Abs. 5 SGB X berechtigt, den Beauftragten an ihre Auffassung zu
binden. Es wird aus Griinden der Rechtssicherheit empfohlen, dass die beteiligten Leistungstrager
von dieser Berechtigung im Rahmen des tragerUbergreifenden Bedarfsfeststellungsverfahrens
bzw. der anschlieRenden Feststellung des auf sie entfallenden Teilbudgets Gebrauch machen und

eine ausdrickliche Bindung des Auftragnehmers, inshesondere zu den getroffenen Feststellungen
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blick auf die von ihnen jeweils erbrachte Teilleistung, aussprechen.

8.2 Zielvereinbarung als Voraussetzung des Gesamtverwaltungsaktes

Zwingende Voraussetzung fir den Erlass des Gesamtverwaltungsaktes durch den beauftragten

Tréger ist nach § 3 Abs. 5 Satz 1 BudgetV der Abschluss einer Zielvereinbarung im Sinne des

8 4 BudgetV (vgl. Ziffer 5).

Erlasst der Beauftragte den Gesamtverwaltungsakt im Ausnahmefall, ohne dass zuvor eine Ziel-
vereinbarung abgeschlossen wurde, handelt es sich um einen rechtswidrigen beglnstigenden

Verwaltungsakt (nicht etwa um einen nichtigen nach § 40 SGB X), der nach MalRgabe der Vor-

schriften des 8 45 SGB X zurlickzunehmen ist.

8.3 Mindestinhalt des Gesamtverwaltungsaktes

Der Gesamtverwaltungsakt enthalt neben den persdnlichen Daten mindestens

die im Rahmen des Persdnlichen Budgets bewilligten Leistungen,

die Angabe der beteiligten Leistungstrager,

die jeweiligen Leistungsvoraussetzungen,

die Hohe des monatlichen Zahlbetrages,

den (jeweiligen) Leistungs-/Zahlungsbeginn,

die Dauer der Zahlung (ggf. Befristung bzw. unterschiedliche Leistungsdauer einzelner Leis-
tungstrager),

die Bankverbindung,

den Hinweis, dass mit der Auszahlung oder mit der Ausgabe des Gutscheins an den Budget-
nehmer dessen Anspruch gegen die beteiligten Leistungstrager insoweit erfllt ist,

die Auflage, die MaBnahmen der Zielvereinbarung einzuhalten,

Hinweise zum Recht auf Kiindigung der Zielvereinbarung,

Hinweise zum Leistungsende bei Beendigung des Versicherungsverhaltnisses und Ende von
Grundanspriichen,

die Rechtsbehelfsbelehrung.
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9. Aufhebung / Widerruf des Gesamtverwaltungsaktes

Der Budgetnehmer und der Beauftragte konnen die Zielvereinbarung aus wichtigem Grund mit
sofortiger Wirkung schriftlich kiindigen, wenn ihnen die Fortsetzung nicht zumutbar ist. Ein wichti-
ger Grund kann flr den Budgetnehmer insbesondere in der personlichen Lebenssituation liegen.
Fur den Beauftragten kann ein wichtiger Grund dann vorliegen, wenn der Budgetnehmer die Ver-
einbarung, insbesondere hinsichtlich des Nachweises der Bedarfsdeckung und der Qualitatssiche-
rung, nicht einhalt. Im Falle der Kiindigung wird der Verwaltungsakt — regelmafig nach Maf3gabe
der Vorschriften des § 48 SGB X — aufgehoben (vgl. 8 4 Abs. 2 BudgetV).

Daneben kann der Beauftragte auch ohne Kiindigung den anfangs rechtmafRligen Verwaltungsakt
gemal 8 47 SGB X widerrufen, wenn der Budgetnehmer die Auflagen der Zielvereinbarung nicht
beachtet. Die Rechtsgrundlage fur den Widerruf kann 8§ 47 Abs. 2 SGB X sein, wenn der Budget-
nehmer den ihm im Rahmen des Personlichen Budgets zur Verfigung gestellten Geldbetrag

zweckfremd verwendet.

10. Widerspruchs- und Klageverfahren

Nach 8§ 3 Abs. 5 Satz 2 BudgetV richten sich Widerspruch und Klage gegen den Gesamtverwal-
tungsakt gegen den Beauftragten. Hilft dieser dem Widerspruch nicht ab, erlasst seine zustandige
Widerspruchsstelle den Widerspruchsbescheid. Die einzelnen Feststellungen und Stellungnahmen
der beteiligten Trager sind, da nicht als Verwaltungsakt zu qualifizieren, dagegen nicht im Wege

des Widerspruchs anfechtbar.

Die Verpflichtung des Beauftragten aus 8§ 10 SGB IX zur Koordinierung und Durchfiihrung des Ver-
fahrens erstreckt sich damit auch auf das Widerspruchsverfahren. Die Widerspruchsstelle des Be-
auftragten hat unter umfassender Ermittlung des Sachverhaltes zu entscheiden. Dabei ist auch
erneut eine Stellungnahme des urspriinglich fur das Teilbudget zustandigen beteiligten Leistungs-
tragers einzuholen. Der beteiligte Trager ist als Auftraggeber wiederum berechtigt, den Beauftrag-

ten an seine Auffassung zu binden.

Die Bekanntgabe der Entscheidung durch formalen Widerspruchsbescheid erfolgt durch den Be-
auftragten. Auf diesem Wege wird einerseits die vom Gesetz gewollte Leistungserbringung ,wie
aus einer Hand" gewéabhrleistet, andererseits aber auch die Entscheidungsbefugnis des fur die Teil-

leistung zustandigen Tragers durch das Auftragsverhaltnis nicht beschnitten.
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11. Leistungserbringung durch den Beauftragten

§ 3 Abs. 4 BudgetV regelt, dass die beteiligten Leistungstrager ihre in der Zielvereinbarung festge-
legten Teilbudgets innerhalb einer Woche nach Abschluss des trageribergreifenden Bedarfsfest-
stellungsverfahrens feststellen; sofern nicht bereits eine abschlie3ende Feststellung in der Budget-
konferenz getroffen wurde. Dartber hinaus bestimmt § 3 Abs. 5 BudgetV, dass diese Teilbudgets

dem beauftragten Leistungstrager rechtzeitig zur Verfigung gestellt werden missen.

Daraus kénnen fir den finanziellen Ausgleich zwischen den beteiligten Leistungstragern Vorge-
hensweisen abgeleitet werden, die den berechtigten Interessen sowohl des Beauftragten als auch
der beteiligten Leistungstrager entsprechen und die Basis fur die Sicherstellung der Anspriiche des
Budgetnehmers bilden. Dabei muss insbesondere der Beauftragte in die Lage versetzt werden,
seinen Auftrag (auch im Namen aller anderen) so zu erfiillen, dass mit rechtzeitig zur Verfiigung
gestellten Teilbudgets Vorleistungen* und entsprechende Kostenerstattungsverfahren gegen einen

saumigen Leistungstrager vermieden werden.

Die Leistungstrager empfehlen Vereinbarungen, die bei vergleichsweise geringen Betrdgen
(...Betrag bis zu 2.400,00 €/Jahr...) in Verbindung mit einer kirzeren Leistungsdauer (...Dauer bis
12 Monate...) eine einmalige Zahlung zu Beginn und bei h6heren Betragen in Verbindung mit einer
langeren Leistungsdauer einen festen Zahlungsrhythmus (monatlich, vierteljahrlich im Voraus)
vorsehen. Diese Vereinbarungen gelten fir alle Kombinationen von Leistungen (Teilbudgets), aus
denen sich die Komplexleistung Persdnliches Budget zusammen setzen kann. Auf dieser Grundla-
ge werden zwischen den Leistungstragern vor Ort einvernehmliche Regelungen lber die Art und

Weise und die jeweiligen Zeitpunkte der Zahlungen vereinbart.

Eine Erstattung der jeweiligen Verwaltungskosten erfolgt nicht. Dies ist in der Gestaltung des Auf-

tragsverhéltnisses begrindet.

* Der Bundesagentur fir Arbeit sind solche Vorleistungen haushaltsrechtlich nicht méglich.
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Stellungnahme:

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Unterstlitzte Beschaftigung, die Bundesarbeitsgemeinschaft
Werkstatten fir behinderte Menschen, der Bundesverband fur Kdérper- und Mehrfachbehinderte,
die Bundesvereinigung Lebenshilfe flr geistig behinderte Menschen, der Deutsche Paritétische
Wohlfahrtsverband, das Forum selbstbestimmte Assistenz, die Interessenvertretung Selbstbe-
stimmt Leben und der Verband fiir anthroposophische Heilpadagogik, Sozialtherapie und soziale

Arbeit haben zu Punkt 7.4 ,Beratung und Unterstitzung” folgende Stellungnahme abgegeben:

Beratung und Unterstiitzung

Gemal 8 17 Abs. 3 S. 3 SGB IX werden Personliche Budgets ,im Verfahren nach § 10 Abs. 1 so
bemessen, dass der individuell festgestellte Bedarf gedeckt wird und die erforderliche Beratung

und Unterstiitzung erfolgen kann.”

Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen Beratung und Unterstiitzung, ohne im Einzelnen zu defi-
nieren, was mit Beratung gemeint ist und worin Unterstitzungsleistungen bestehen. Aus der Sicht
der Praxis ist zu konstatieren, dass behinderte Menschen im Regelfall auf umfassende Beratung
vor Beantragung eines Personlichen Budgets, wahrend des Bedarfsfeststellungsverfahrens nach §
3 BudgetV und nach Erlass des Verwaltungsakts, mit dem das Personliche Budget bewilligt wird,
angewiesen sind. Schon die Frage, ob es sich fir einen behinderten Menschen ,lohnt*, ein Person-
liches Budget zu beantragen, 16st einen komplexen Beratungsbedarf aus. Aber auch vor und nach
Abschluss einer Zielvereinbarung geman § 4 BudgetV und nach der Bewilligung des Personlichen
Budgets kénnen sich viele Fragen ergeben, die vor allem Menschen mit Lernschwierigkeiten und
Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung, aber auch Personen mit kdrperlichen
oder seelischen Behinderungen nur beantworten kénnen, wenn es ihnen mdéglich ist, sich adaquat

beraten zu lassen.

Im Unterschied zur Beratung dirften Unterstiitzungsleistungen vor allem dann notwendig sein,
wenn behinderte Menschen bei dem eigenverantwortlichen Einsatz des Persdnlichen Budgets auf

die Hilfe Dritter angewiesen sind.

Der Ubergang zwischen Beratung und Unterstiitzung durfte oft flieRend sein. Haufig wird deshalb
auch von einem Assistenzbedarf bei der Ausfihrung von Leistungen durch Persénliche Budgets

gesprochen, der sowohl Beratung als auch Unterstiitzung umfasst.

Die Vorschrift des § 17 Abs. 3 S. 3 SGB IX zielt auf den Bedarf des Budgetnehmers nach Beratung
und Unterstitzung im Zusammenhang mit dem Einsatz des bewilligten Geldbetrages (Gut-
scheins) nach Erlass des Verwaltungsaktes. Dies ergibt sich daraus, dass die Bemessung des

Personlichen Budgets im Verfahren nach § 10 SGB IX gerade darauf zielt, den Geldbetrag festzu-
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legen, der als Geldleistung oder Gutschein nach Abschluss des Verfahrens durch Verwaltungsakt

bewilligt wird.

Unbestritten haben Menschen mit Behinderungen, die sich fur die neue Leistungsform interessie-
ren, Bedarf nach Beratung und Unterstiitzung aber bereits zum Zeitpunkt der Beantragung eines
Persdnlichen Budgets. Dieser Beratungs- und Unterstitzungsbedarf besteht bis zum Abschluss

der das nachfolgende Bedarfsfeststellungsverfahren beendenden Zielvereinbarung fort.

Ausgehend von der Feststellung, dass in den einzelnen Phasen der Begegnung mit einem Person-
lichen Budget durchaus unterschiedliche Assistenzbedarfe auftreten werden, ist zu fragen, welche

Stelle oder Person die erforderliche Beratung und Unterstiitzung leisten soll.

Das Teilhaberecht des SGB IX und die Leistungsgesetze der Rehabilitationstréager sehen umfang-
liche Beratungs- und Unterstitzungsaufgaben der Rehabilitationstrager und ihrer Gemeinsamen
Servicestellen vor. Z. B. umfasst die von den Tragern der Sozialhilfe zu leistende Beratung auch
eine gebotene Budgetberatung (8 11 Abs. 2 S. 4 SGB XIll); zu den origindren Aufgaben einer Ge-
meinsamen Servicestelle gehort die Beratung und Unterstutzung bei der Inanspruchnahme eines
Personlichen Budgets (8§ 22 Abs. 1 S. 1 Ziff. 2 SGB IX).

Solcherlei Aufgabenzuweisung zielt im Schwerpunkt auf die Beratung und Unterstiitzung ,,von der
Beantragung eines Persdnlichen Budgets bis zu seiner Bewilligung“. Mit Blick auf die Fach-
lichkeit der in der Anwendung des umfénglichen und verzweigten Rehabilitationsrechts geschulten
Personals von Leistungstréagern und Gemeinsamen Servicestellen erscheint dies begrindet und
sinnvoll. Beratung und Auskunft gehdren im Ubrigen zu den zentralen Aufgaben der Leistungstra-
ger (88 14, 15 SGB I).

Allerdings ist solcherlei Aufgabenzuweisung nicht abschlieRend zu verstehen. Auch Verbande der
Behindertenhilfe und Selbsthilfe, die Spitzenverbande der Freien Wohlfahrtspflege und ihre ein-
schlagigen Mitgliedsorganisationen u. a. kénnen und werden Beratung und Unterstlitzung rund um

die Beantragung eines Personlichen Budgets leisten.

In Einzelfallen werden die Beratungsstellen der Rehabilitationstréager oder die Gemeinsamen Ser-
vicestellen mdglicherweise kinftig auch Beratung und Unterstlitzung im Zusammenhang mit dem
Einsatz von PersOnlichen Budgets nach Erlass eines bewilligenden Verwaltungsakts leisten
konnen. In der ganz Gberwiegenden Anzahl der Félle werden sie mit einer solchen Aufgabe jedoch
fachlich und personell Giberfordert sein. Dies gilt in besonderer Weise dann, wenn die Aufgabe dar-
in besteht, Menschen mit Lernschwierigkeiten und Menschen mit einer so genannten geistigen
Behinderung beim Einkauf von Leistungen zur Deckung ihres individuellen Hilfebedarfs auf dem
Markt der Dienstleistungen kontinuierlich und angemessen zu beraten und zu unterstiitzen. Auch

Verbande der Behindertenhilfe und Selbsthilfe, die Spitzenverbande der Freien Wohlfahrtspflege
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und ihre einschlagigen Mitgliedsorganisationen werden eine solche Begleitungsaufgabe in der Re-

gel nicht kostenlos Gibernehmen kénnen.

Hier werden es Einzelpersonen sein, die diese bestdndige Beratung und Unterstiitzung leisten
werden. Zu denken ist an Angehdrige, Personen aus dem sozialen Umfeld des Budgetnehmers,
gesetzliche Betreuungspersonen u. a. In vielen Fallen sind Angehdrige indes nicht vorhanden oder
stehen fir eine solche Aufgabe aus persdnlichen Grinden nicht zur Verfigung. Und nicht zuletzt
zeigt die Umsetzung des Rechts der gesetzlichen Betreuung, dass Nachbarschaftshilfe und bur-
gerschaftliches Engagement Grenzen haben. In Ermangelung ehrenamtlicher Ressourcen wird es
eine Vielzahl von Fallen geben, in denen Beratung und Unterstitzung im Umgang mit dem Person-

lichen Budget nur entgeltlich zu erhalten sein wird.

Die auf diese Weise entstehenden Kosten (Vergutungen, Honorare, Sachkosten) muss der Bud-

getnehmer aus seinem Persodnlichen Budget bestreiten (8 17 Abs. 3 S. 3 SGB IX).

Dies setzt eine entsprechende Bemessung des Budgets im Rahmen des Bedarfsfeststellungsver-
fahrens voraus. So ist es gemeinsame Aufgabe der an diesem Verfahren Beteiligten, Moglichkei-
ten und Grenzen ehrenamtlicher Assistenz im Einzelfall auszuloten und bei Bedarf die erforderli-

chen Assistenzkosten in die Bemessung des Personlichen Budgets einzubeziehen.

BEI DER BEMESSUNG DES PERSONLICHEN BUDGETS MUSSEN ASSISTENZKOSTEN
BERUCKSICHTIGT WERDEN.

Das Personliche Budget ist der Hohe nach limitiert. Die Hohe des Personlichen Budgets soll die
Kosten aller bisher individuell festgestellten, ohne das Persodnliche Budget zu erbringenden Leis-
tungen nicht tGberschreiten ( 817 Abs. 3 Satz 4 SGB IX).

Von Seiten der Leistungstrager wird verschiedentlich die Auffassung vertreten, dass im System der
Sachleistung keine Assistenzkosten anfielen und dementsprechend auch bei der Bemessung ei-
nes Personlichen Budgets keine Berilcksichtigung finden kénnten. Dem ist zu widersprechen. Zum
einen sind Kosten fur Verwaltung, Regie und Beratung stets integrierter Bestandteil z. B. von Leis-
tungsentgelten, die im System der 88 93 ff. BSHG (kiunftig 88 75 ff. SGB XIlI) an Dienste und Ein-
richtungen der Behindertenhilfe ausgeschittet werden. Zum anderen bedeutet die Verknipfung
der Leistungsgesetze der Rehabilitationstrager mit dem Teilhaberecht des SGB IX an vielen Stel-
len die erweiterte Pflicht der Leistungstrager, Beratung und Unterstiitzung von Budgetnehmern
sicherzustellen (z. B. 8§ 11 Abs. 1 S. 1 Ziff. 5 SGB Vi. V. m. 8 17 Abs. 3 S. 3 SGB IX). Dabei kann
es nicht darum gehen, den Budgetnehmer verpflichtend auf die kostenlosen Beratungs- und Un-
terstiitzungsangebote der Leistungstrager und / oder ihrer Gemeinsamen Servicestellen zu ver-

weisen. Dies widersprache dem von den Leistungstrdgern gemafl § 9 Abs. 1 SGB IX zu beriick-
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sichtigenden Wunsch- und Wabhlrecht des Leistungsberechtigten und damit der Zielsetzung des

SGB IX, die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen zu starken.

Fahrt die Bericksichtigung von Assistenzkosten bei der Bemessung des Persdnlichen Budgets im
Einzelfall zu einer Uberschreitung der im Sachleistungssystem zu veranschlagenden Kosten, so

darf das Personliche Budget nicht mit Hinweis hierauf versagt werden.

Dies widersprache dem Willen des Gesetzgebers, der die Vorschrift Gber die Begrenzung des Per-
sonlichen Budgets der Hohe nach als Soll-Vorschrift gefasst und damit Uberschreitungen voraus-
geschaut und ausdricklich ermdglicht hat. Soll das Ziel des SGB 1X, die selbstbestimmte und
gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gesellschaft zu starken, u. a.
dadurch erreicht werden, dass der Grundsatz des Vorranges offener Hilfen (,ambulant vor statio-
nar“) offensiv umgesetzt wird, so missen — zumindest fur einen Ubergangszeitraum im Einzelfall —
erhohte Kosten z. B. dann in Kauf genommen werden, wenn ein Leistungsberechtigter seinen Le-
bensrahmen grundstandig veréandert und aufgrund seiner Behinderung hierbei auf vermehrte Bera-
tung und Unterstltzung angewiesen ist. Wirde in solchen Fallen von Seiten der Leistungstrager
auf die Limitierung des Personlichen Budgets verwiesen, so bedeutete dies eine Ausgrenzung von
Menschen mit Assistenzbedarf im Umgang mit dem Persodnlichen Budget aus dieser zukunftswei-

senden Leistungsform.
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In der Arbeitsgruppe der Bundesarbeitsgemeinschaft fir Rehabilitation (BAR) waren folgende Ver-

bande und Institutionen vertreten:

o Arbeitsgemeinschaft Deutscher Berufsforderungswerke, Herr Prof. Dr. Riedel

e Behorde fur Soziales und Familie der Freien und Hansestadt Hamburg, Herr Dr. Gitschmann
¢ Berufshildungswerk Benediktushof Maria Veen, Herr Lébbert

e Bundesagentur fiir Arbeit, Frau Lewerenz

e Bundesarbeitsgemeinschatft der Integrationsédmter und Hauptfursorgestellen, Herr Adlhoch

e Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendéamter, Herr Krug

e Bundesarbeitsgemeinschaft der tberortlichen Trager der Sozialhilfe, Frau Dr. Holuscha

e Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstétten fur behinderte Menschen, Herr Rodenh&user

¢ Bundesarbeitsgemeinschaft Unterstiitzte Beschaftigung, Frau Thielicke

¢ Bundesverband der Innungskrankenkassen, Herr Kukla

e Bundesverband fur Kérper- und Mehrfachbehinderte, Herr Miller-Fehling

e Bundesvereinigung Lebenshilfe fir Menschen mit geistiger Behinderung, Herr Lachwitz

e Bundesversicherungsanstalt fir Angestellte, Frau Dr. Palik

e Deutsche Gesellschaft fir medizinische Rehabilitation, Frau Sperling

e Deutscher Paritatischer Wohlfahrtsverband, Herr Hagelskamp

e Forum selbstbestimmte Assistenz, Frau Bartz

e Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Herr Leuwer

¢ Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben, Frau Vieweg, Herr Chatzievgeniou

e Ministerium fur Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie Nordrhein-Westfalen, Herr Burkert
¢ REVERSY, Herr Krzemien

e Sozialministerium Baden-Wiurttemberg, Frau Grundler (bis 30.06.2004)

e Verband der Angestellten-Krankenkassen / AEV-Arbeiter-Ersatzkassen-Verband, Herr Dumeier
¢ Verband Deutscher Rentenversicherungstrager, Herr Oberscheven

¢ Verband fur anthroposophische Heilpadagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit,

Frau Krause-Trapp.

Leitung der Arbeitsgruppe: Herr Giraud (BAR)
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Anhang Stand: 29. Méarz 2005

I Gesetzliche Grundlagen ab 01. Juli 2004 (unter Berticksichtigung
des VVG vom 21. Méarz 2005)

1. SGB IX — Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

8 10 Koordinierung der Leistungen

(1) Soweit Leistungen verschiedener Leistungsgruppen oder mehrerer Rehabilitationstrager erfor-
derlich sind, ist der nach § 14 leistende Rehabilitationstrager dafur verantwortlich, dass die beteilig-
ten Rehabilitationstrager im Benehmen miteinander und in Abstimmung mit den Leistungsberech-
tigten die nach dem individuellen Bedarf voraussichtlich erforderlichen Leistungen funktionsbezo-
gen feststellen und schriftlich so zusammenstellen, dass sie nahtlos ineinander greifen. Die Leis-
tungen werden entsprechend dem Verlauf der Rehabilitation angepasst und darauf ausgerichtet,
den Leistungsberechtigten unter Beriicksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls die den Zie-
len der 88 1 und 4 Abs. 1 entsprechende umfassende Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
zugig, wirksam, wirtschaftlich und auf Dauer zu ermdglichen. Dabei sichern die Rehabilitationstra-
ger durchgehend das Verfahren entsprechend dem jeweiligen Bedarf und gewéhrleisten, dass die
wirksame und wirtschaftliche Ausfiihrung der Leistungen nach gleichen MaRRstdben und Grundsat-

zen erfolgt.

(..

§ 17 Ausfuhrung von Leistungen, Persdnliches Budget

(1) Der zustandige Rehabilitationstrager kann Leistungen zur Teilhabe

1. allein oder gemeinsam mit anderen Leistungstragern,

2. durch andere Leistungstrager oder

3. unter Inanspruchnahme von geeigneten, insbesondere auch freien und gemeinnitzigen oder
privaten Rehabilitationsdiensten und -einrichtungen (8 19) ausfiihren. Er bleibt fir die Ausfih-
rung der Leistungen verantwortlich. Satz 1 gilt insbesondere dann, wenn der Rehabilitations-

trager die Leistung dadurch wirksamer oder wirtschaftlicher erbringen kann.

(2) Auf Antrag konnen Leistungen zur Teilhabe auch durch ein Personliches Budget ausgefihrt
werden, um den Leistungsberechtigten in eigener Verantwortung ein moglichst selbstbestimm-

tes Leben zu ermdglichen. Bei der Ausfuhrung des Personlichen Budgets sind nach Mal3gabe
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des individuell festgestellten Bedarfs die Rehabilitationstrager, die Pflegekassen und die In-

tegrationsamter beteiligt. Das Personliche Budget wird von den beteiligten Leistungstragern
trageribergreifend als Komplexleistung erbracht. Budgetfahig sind auch die Leistungen der
Krankenkassen und der Pflegekassen, Leistungen der Trager der Unfallversicherung bei Pfle-
gebedurftigkeit sowie Hilfe zur Pflege der Sozialhilfe, die sich auf alltdgliche und regelméRig
wiederkehrende Bedarfe beziehen und als Geldleistungen oder durch Gutscheine erbracht
werden kénnen. An die Entscheidung ist der Antragsteller flr die Dauer von sechs Monaten

gebunden.

Personliche Budgets werden in der Regel als Geldleistung ausgefihrt, bei laufenden Leistun-
gen monatlich. In begriindeten Fallen sind Gutscheine auszugeben. Persdnliche Budgets wer-
den auf der Grundlage der nach 8§ 10 Abs. 1 getroffenen Feststellungen so bemessen, dass
der individuell festgestellte Bedarf gedeckt wird und die erforderliche Beratung und Unterstit-
zung erfolgen kann. Dabei soll die Hohe des Personlichen Budgets die Kosten aller bisher indi-
viduell festgestellten, ohne das Personliche Budget zu erbringenden Leistungen nicht tber-

schreiten.

Enthalt das Personliche Budget Leistungen mehrerer Leistungstrager, erlasst der nach 8§ 14
zustandige der beteiligten Leistungstrager im Auftrag und im Namen der anderen beteiligten
Leistungstrager den Verwaltungsakt und fuhrt das weitere Verfahren durch. Ein anderer der
beteiligten Leistungstrager kann mit den Aufgaben nach Satz 1 beauftragt werden, wenn die
beteiligten Leistungstrager dies in Abstimmung mit den Leistungsberechtigten vereinbaren; in
diesem Fall gilt § 93 des Zehnten Buches entsprechend. Die fur den handelnden Leistungstra-

ger zustandige Widerspruchsstelle erlasst auch den Widerspruchsbescheid.

§ 17 Abs. 3 in der am 30. Juni 2004 geltenden Fassung findet auf Modellvorhaben zur Erpro-
bung der Einflhrung Persotnlicher Budgets weiter Anwendung, die vor Inkrafttreten dieses Ge-

setzes begonnen haben.

In der Zeit vom 1. Juli 2004 bis zum 31. Dezember 2007 werden Personliche Budgets erprobt.
Dabei sollen insbesondere modellhaft Verfahren zur Bemessung von budgetfahigen Leistun-
gen in Geld und die Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen unter wissenschatftlicher

Begleitung und Auswertung erprobt werden.

§ 21a Verordnungsermachtigung

Das Bundesministerium fur Gesundheit und Soziale Sicherung wird erméachtigt, durch Rechtsver-

ordnung mit Zustimmung des Bundesrates Néheres zum Inhalt und Ausfihrung des Personlichen
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Budgets, zum Verfahren sowie zur Zustandigkeit bei Beteiligung mehrerer Leistungstrager zu re-

geln.

§ 22 Aufgaben

(1) Gemeinsame ortliche Servicestellen der Rehabilitationstrager bieten behinderten und von Be-
hinderung bedrohten Menschen, ihren Vertrauenspersonen und Personensorgeberechtigten
nach § 60 Beratung und Unterstiitzung an. Die Beratung und Unterstiitzung umfasst insbeson-
dere,

1. (..)

2. bei der Klarung des Rehabilitationsbedarfs, bei der Inanspruchnahme von Leistungen zur Teil-
habe, bei der Inanspruchnahme eines Persénlichen Budgets und der besonderen Hilfen im Ar-

beitsleben sowie die Erfullung von Mitwirkungspflichten zu helfen,

3. (.)

§ 66 Berichte Uber die Lage behinderter Menschen und die Entwicklung ihrer Teilhabe

(.

(3) Die Bundesregierung unterrichtet die gesetzgebenden Kérperschaften des Bundes bis zum
31.Dezember 2006 Uber die Ausfiihrung der Leistungen des Personlichen Budgets nach § 17.
Auf der Grundlage des Berichts ist zu prifen, ob weiterer Handlungsbedarf besteht; die obers-

ten Landessozialbehtérden werden beteiligt.

§ 102 Aufgaben des Integrationsamtes

(..)
(7) Das Integrationsamt kann seine Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben

auch als Personliches Budget ausfiihren. 8§ 17 gilt entsprechend.

§ 159 Ubergangsregelung

(...)
(5) 8 17 Abs. 2 Satz 1 ist vom 1. Januar 2008 an mit der Ma3gabe anzuwenden, dass auf Antrag

Leistungen durch ein Personliches Budget ausgefuhrt werden.
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2. SGB Il — Arbeitsforderung

§ 103 Leistungen

Die besonderen Leistungen umfassen

1. das Ubergangsgeld nach den §§ 160 bis 162,

2. das Ausbildungsgeld, wenn ein Ubergangsgeld nicht erbracht werden kann,
3. die Ubernahme der Teilnahmekosten fiir eine MaBname
4

(weggefallen).
Die Leistungen konnen auf Antrag auch als Teil eines trageriibergreifenden Persdnlichen Budgets

erbracht werden; 8 17 Abs. 2 bis 4 des Neunten Buches in Verbindung mit der Budgetverordnung

und 8 159 des Neunten Buches finden Anwendung.

3. SGB V — Gesetzliche Krankenversicherung

§ 2 Leistungen

(.

(2) Die Versicherten erhalten die Leistungen als Sach- und Dienstleistungen, soweit dieses oder
das Neunte Buch nichts Abweichendes vorsehen. Die Leistungen kénnen auf Antrag auch als
Teil eines trageribergreifenden Persdnlichen Budgets erbracht werden; § 17 Abs. 2 bis 4 des
Neunten Buches in Verbindung mit der Budgetverordnung und 8 159 des Neunten Buches fin-

den Anwendung.

(..

8§ 11 Leistungsarten

(1) Versicherte haben nach den folgenden Vorschriften Anspruch auf Leistungen
1. (wegfallen)
2. zur Verhitung von Krankheiten und von deren Verschlimmerung sowie zur Emp-
fangnisverhitung, bei Sterilisation und bei Schwangerschaftsabbruch
(88 20 bis 24b),
3. zur Friherkennung von Krankheiten (88 25 und 26),
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4. zur Behandlung einer Krankheit (88§ 27 bis 52),

5. des Persotnlichen Budgets nach § 17 Abs. 2 bis 4 des Neunten Buches. (...)

SGB VI — Gesetzliche Rentenversicherung

§ 13 Leistungsumfang

(1) Der Trager der Rentenversicherung bestimmt im Einzelfall unter Beachtung der Grundsatze

S.

der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Art, Dauer, Umfang, Beginn und Durchfiihrung dieser
Leistungen sowie die Rehabilitationseinrichtung nach pflichtgeméalem Ermessen. Die Leistun-
gen kdnnen auf Antrag auch als Teil eines tragertbergreifenden Personlichen Budgets er-
bracht werden; 8 17 Abs. 2 bis 4 des Neunten Budgets in Verbindung mit der Budgetverord-

nung und 8§ 159 des Neunten Buches finden Anwendung.

(..)

SGB VIl — Gesetzliche Unfallversicherung

8 26 Grundsatz

(1) Versicherte haben nach MalRgabe der folgenden Vorschriften und unter Beachtung des Neun-

ten Buches Anspruch auf Heilbehandlung einschlief3lich Leistungen zur medizinischen Rehabi-
litation, auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft, auf
erganzende Leistungen, auf Leistungen bei Pflegebedurftigkeit sowie auf Geldleistungen. Sie
konnen einen Anspruch auf Ausfiihrung der Leistungen durch ein Personliches Budget nach §
17 Abs. 2 bis 4 des Neunten Buches in Verbindung mit der Budgetverordnung und § 159 des
Neunten Buches haben; dies gilt im Rahmen des Anspruchs auf Heilbehandlung nur fir die

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. (...)
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6. SGB VIl — Kinder —und Jugendhilfe

§ 35 a Eingliederungshilfe fir seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

(.

(3) Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestimmung des Personenkreises sowie die Art der Leistungen
richten sich nach 8 53 Abs. 3 und 4 Satz 1, den 88 54, 56 und 57 des Zwolften Buches, soweit
diese auf seelisch behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohten Personen An-

wendung finden. (...)

7. SGB XI| — Soziale Pflegeversicherung

§ 28 Leistungsarten, Grundsatze

(1) Die Pflegeversicherung gewahrt folgende Leistungen:

(..

12. Leistungen des Personlichen Budgets nach 8 17 Abs. 2 bis 4 des Neunten Buches.

§ 35 a Teilnahme an einem tragertbergreifenden Personlichen Budget nach § 17 Abs. 2 bis

4 des Neunten Buches

Pflegebedurftige konnen auf Antrag die Leistungen nach den 88 36, 37 Abs. 1, 88 38, 40 Abs. 2
und § 41 auch als Teil eines trageribergreifenden Budgets nach 8 17 Abs. 2 bis 4 des Neunten
Buches in Verbindung mit der Budgetverordnung und § 159 des Neunten Buches erhalten; bei der
Kombinationsleistung nach 8 38 ist nur das anteilige und im Voraus bestimmte Pflegegeld als
Geldleistung budgetfahig, die Sachleistungen nach den 88 36, 38 und 41 durfen nur in Form von
Gutscheinen zur Verfligung gestellt werden, die zur Inanspruchnahme von zugelassenen Pflege-
einrichtungen nach diesem Buch berechtigen. Der beauftragte Leistungstrager nach 8 17 Abs. 4
des Neunten Buches hat sicherzustellen, dass eine den Vorschriften dieses Buches entsprechen-
de Leistungsbewilligung und Verwendung der Leistungen durch den Pflegebedrftigen gewéhrleis-
tet ist. Andere als die in Satz 1 genannten Leistungsanspriiche bleiben ebenso wie die sonstigen

Vorschriften dieses Buches unbertihrt.
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8. SGB Xl — Sozialhilfe

§ 57 Tragerubergreifendes Persodnliches Budget

Leistungsberechtigte nach § 53 kdnnen auf Antrag Leistungen der Eingliederungshilfe auch als
Teil eines tragerubergreifenden Personlichen Budgets erhalten. 8 17 Abs. 2 bis 4 des Neunten
Buches in Verbindung mit der Budgetverordnung und § 159 des Neunten Buches sind insoweit

anzuwenden.

§ 61 Leistungsberechtigte und Leistungen

(.

(4) Die Hilfe zur Pflege umfasst hausliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationare Pflege, Kurzzeitpflege
und stationare Pflege. Der Inhalt der Leistungen nach Satz 1 bestimmt sich nach den Regelun-
gen der Pflegeversicherung fur die in § 28 Abs. 1 Nr. 1, 5 bis 8 des Elften Buches aufgefihrten
Leistungen; 8 28 Abs. 4 des Elften Buches gilt entsprechend. Die Hilfe zur Pflege kann auf An-
trag auch als Teil eines trageriibergreifenden Personlichen Budgets erbracht werden. § 17
Abs. 2 bis 4 des Neunten Buches in Verbindung mit der Budgetverordnung und 8 159 des

Neunten Buches sind insoweit anzuwenden.

(..)

9. Gesetz Uber die Alterssicherung der Landwirte

8§ 7 Leistungen zur Teilhabe
Abs. 1

(...)
Die Leistungen kdnnen auf Antrag als Teil eines trageribergreifenden Perstnlichen Budgets er-
bracht werden; 8 17 Abs. 2 bis 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit der

Budgetverordnung und § 159 des Neunten Buches finden Anwendung. (...)
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10. Budgetverordnung

Verordnung zur Durchfihrung des § 17 Abs. 2 bis 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
(Budgetverordnung — Budget V) vom 27. Mai 2004

Auf Grund des 8§ 21a des Neunten Buches Sozialgesetzbuch — Rehabilitation und Teilhabe behin-
derter Mensch — (Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001, BGBI. | S. 1046, 1047), der durch
Artikel 8 Nr. 4 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003 (BGBI. | S. 3022) eingefligt worden ist, ver-

ordnet das Bundesministerium fiir Gesundheit und Soziale Sicherung:

§ 1 Anwendungsbereich

Die Ausfuihrung von Leistungen in Form Persodnlicher Budgets nach § 17 Abs. 2 bis 4 des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch, der Inhalt Persdnlicher Budgets sowie das Verfahren und die Zustan-

digkeit der beteiligten Leistungstrager richten sich nach den folgenden Vorschriften.

8 2 Beteiligte Leistungstrager

Leistungen in Form Persdnlicher Budgets werden von den Rehabilitationstragern, den Pflegekas-
sen und den Integrationsamtern erbracht, von den Krankenkassen auch Leistungen, die nicht Leis-
tungen zur Teilhabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch sind, von den Tragern der Sozial-
hilfe auch Leistungen der Hilfe zur Pflege. Sind an einem Personlichen Budget mehrere Leistungs-

trager beteiligt, wird es als trageribergreifende Komplexleistung erbracht.

§ 3 Verfahren

(1) Der nach § 17 Abs. 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zusténdige Leistungstrager (Be-
auftragter) unterrichtet unverzuglich die an der Komplexleistung beteiligten Leistungstrager und
holt von diesen Stellungnahmen ein, insbesondere zu
1. dem Bedarf, der durch budgetfahige Leistungen gedeckt werden kann, unter Beriicksichti-

gung des Wunsch- und Wabhlrechts nach 8§ 9 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch,

der H6he des Personlichen Budgets als Geldleistung oder durch Gutscheine,

dem Inhalt der Zielvereinbarung nach § 4,

4. einem Beratungs- und Unterstitzungsbedarf.
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Die beteiligten Leistungstrager sollen ihre Stellungnahmen innerhalb von zwei Wochen abge-

ben.

Wird ein Antrag auf Leistungen in Form eines Personlichen Budgets bei einer gemeinsamen
Servicestelle gestellt, ist Beauftragter im Sinne des Absatzes 1 der Rehabilitationstrager, dem

die gemeinsamen Servicestelle zugeordnet ist.

Der Beauftragte und, soweit erforderlich, die beteiligten Leistungstrager beraten gemeinsam
mit der Antrag stellenden Person in einem trageribergreifenden Bedarfsfeststellungsverfahren
die Ergebnisse der von ihnen getroffenen Feststellungen sowie die gemalf § 4 abzuschliel3en-
de Zielvereinbarung. An dem Verfahren wird auf Verlangen der Antrag stellenden Person eine

Person ihrer Wahl beteiligt.

Die beteiligten Leistungstrager stellen nach dem fiur sie geltenden Leistungsgesetz auf der
Grundlage der Ergebnisse des Bedarfsfeststellungsverfahrens das auf sie entfallende Teilbud-

get innerhalb einer Woche nach Abschluss des Verfahrens fest.

Der Beauftragte erlasst den Verwaltungsakt, wenn eine Zielvereinbarung nach § 4 abgeschlos-
sen ist, und erbringt die Leistung. Widerspruch und Klage richten sich gegen den Beauftragten.
Laufende Geldleistungen werden monatlich im Voraus ausgezabhlt; die beteiligten Leistungstra-
ger stellen dem Beauftragten das auf sie entfallende Teilbudget rechtzeitig zur Verfigung. Mit
der Auszahlung oder der Ausgabe von Gutscheinen an die Antrag stellende Person gilt deren

Anspruch gegen die beteiligten Leistungstrager insoweit als erfullt.

Das Bedarfsfeststellungsverfahren fir laufende Leistungen wird in der Regel im Abstand von

zwei Jahren wiederholt. In begriindeten Fallen kann davon abgewichen werden.

8 4 Zielvereinbarung

Die Zielvereinbarung wird zwischen der Antrag stellenden Person und dem Beauftragten abge-

schlossen. Sie enthalt mindestens Regelungen lber

1. die Ausrichtung der individuellen Forder- und Leistungsziele,

2. die Erforderlichkeit eines Nachweises fir die Deckung des festgestellten individuellen Be-
darfs sowie

3. die Qualitatssicherung.

Die Antrag stellende Person und der Beauftragte kbnnen die Zielvereinbarung aus wichtigem
Grund mit sofortiger Wirkung schriftlich kiindigen, wenn ihnen die Fortsetzung nicht zumutbar

ist. Ein wichtiger Grund kann fur die Antrag stellende Person insbesondere in der personlichen
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Lebenssituation liegen. Fir den Beauftragten kann ein wichtiger Grund dann vorliegen, wenn

die Antrag stellende Person die Vereinbarung, insbesondere hinsichtlich des Nachweises zur
Bedarfsdeckung und der Qualitatssicherung nicht einhalt. Im Falle der Kindigung wird der

Verwaltungsakt aufgehoben.

(3) Die Zielvereinbarung wird im Rahmen des Bedarfsfeststellungsverfahrens fiir die Dauer des
Bewilligungszeitraumes der Leistungen des Persodnlichen Budgets abgeschlossen, soweit sich

aus ihr nichts Abweichendes ergibt.

8 5 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 01. Juli 2004 in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.
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Il. Mustervordrucke
1. Muster-Antragsformular fir Leistungen durch ein trageribergreifendes Persdnliches
Budget

Antrag auf Leistungen durch ein Persénliches Budget

(Original bei Beauftragtem, Kopien an beteiligte Leistungstrager und an Antrag stellende Person

1. Antrag aufnehmende Stelle und Person
Erste Beratung am: .olgeberatung am:

lls notwendig, Unterstiitzung vorhanden?
, durch

Einbeziehung weiterer Personen (z.B. gesetzlicher Betreuer, Bezugspersonen, behandelnder

Arzt):

2. Personliche Daten:

Name, Vorname Geburtsdatum
Anschrift evtl. Telefon/Fax/E-Mail
Kreditinstitut (Name, Ort) Bankleitzahl Kontonummer

Geschlech.nannlich ./eiblich Rentenversicherungs-Nr.:
Krankenkasse: Krankenversicherten-Nr.:

Pflegestufe: nd mmer Agentur far Arbeit:
Anerkennung nach dem BV “ein Hilfebedarfsgruppe:

MdE/GdB: Gleichstellun"ein



Ingo Stöcker
Text, der Unicode nicht zuverlässig zugewiesen werden kann, wird von Hilfstechnologien u. U. falsch interpretiert.
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3. Beantragte Leistungen aus folgenden Leistungsbereichen
(moglichst mit Angaben zu Art, Umfang und Form der Ausfihrung):

.Aedizinische Rehabilitation

‘Teilhabe am Arbeitsleben

.eilhabe am Leben in der Gemeinschaft

’rgénzende Leistungen

.eistungen zur Pflege

.\/eitere Leistungen



Ingo Stöcker
Text, der Unicode nicht zuverlässig zugewiesen werden kann, wird von Hilfstechnologien u. U. falsch interpretiert.
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4. Mdgliche beteiligte Leistungstrager mit Adresse und Ansprechpartner:
rankenkasse

undesagentur fur Arbeit

nfallversicherung

entenversicherung

riegsopferversorgung

riegsopferfirsorge

Offentliche Jugendhilfe

ozialhilfe

flegekasse

tegrationsamt

5. Bereits vorliegende Bewilligungs- bzw. Ablehnungsbescheide mit Angaben zum Leis-
tungstrager, zur betreffenden Leistung und zum Datum des Bescheides und Untersu-
ungsbefunde und -berichte (mdglichst Kopien beifiigen):

6. inweise:
inweise der Antrag stellenden Person z.B. in Bezug auf ihr Wunsch- und Wabhlrecht,
auf die Form der Leistungsbeschaffung, zu Leistungen in Geld oder durch Gutscheine, zu
weiteren Leistungen als Sachleistung bzw. einmaligen oder regelmafigen Geldleistungen



Ingo Stöcker
Text, der Unicode nicht zuverlässig zugewiesen werden kann, wird von Hilfstechnologien u. U. falsch interpretiert.
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Einverstandniserklarung / Widerspruchsrecht:

Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Bewilligung und
Vergabe eines Personlichen Budgets nach 8 17 Abs. 2-4 SGB IX i.V.m. der Budgetverordnung
an mich erforderlicherweise erhoben werden, zu diesem Zweck an die beteiligten Leistungstra-
ger Ubermittelt werden durfen.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Daten, die im Zusammenhang mit einer Begutachtung we-
gen der Erbringung von Sozialleistungen bekannt geworden sind, fur eigene gesetzliche sozia-
le Aufgaben z.B. einem anderen Gutachter oder an andere Sozialleistungstrager auch fur de-
ren gesetzliche Aufgaben Gbermittelt werden dirfen (88 69 Abs. 1, Nr. 1, 76 Abs. 2 SGB X);
ich dem widersprechen kann; ein Widerspruch zur Versagung oder Entziehung der beantrag-
ten Leistung fihren kann, nachdem ich auf diese Frage schriftlich hingewiesen worden bin und

eine mir gesetzte angemessene Frist verstrichen ist (8 66 SGB ).

Ort, Datum Unterschrift der Antrag stellenden Person/

des Gesetzlichen Vertreters

Unterschrift:

Ort, Datum Unterschrift der Antrag stellenden Person/

des Gesetzlichen Vertreters

Bestatigung der Antragsaufnahme:

Ort, Datum Stempel, Unterschrift der Antrag aufnehmenden Person

10

ebnis/Wiedervorlage:
ntragsaufnahme am: Weiterleitung des Antrages an:

erlauf der Beratung/Ergebnis:

tellungnahmen einholen von:

raussichtliche Form des trageribergreifenden Bedarfsfeststellungsverfahrens:
ereinfachtes Verfahren

usfuhrliches Verfahren, weil

iedervorlage/Weiteres Procedere



Ingo Stöcker
Text, der Unicode nicht zuverlässig zugewiesen werden kann, wird von Hilfstechnologien u. U. falsch interpretiert.
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2. Muster-Gesamtbescheide

Integrationsamt
Behinderte Menschen im Beruf

Landschaftsverband Westfalen-Lippe - 48133 Miinster Servicezeiten: Montag-Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr, 14:00 - 15:30 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Herrn
Peter Mustermann Ansprechpartner:
Piusallee 44
48147 Minster Tel.:
Fax:
E-Mail:
Az.: 61L-142215-3 Miunster, den .......

Gesamtbescheid Persdnliches Budget

Sehr geehrter Herr Mustermann,

auf Ihren Antrag vom ...... , Teilhabeleistungen in Form eines Perstnlichen Budgets zu erbringen,

ergeht auf der Grundlage des § 17 des Sozialgesetzbuchs IX (SGB 1X) nachfolgender Gesamtbe-
scheid Uber erganzende Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, der Teilhabe am Arbeitsle-

ben und der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben.

1. Das Integrationsamt des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) ist als beteiligter
und gemal § 14 SGB IX zustéandiger Leistungstrager zustéandig fiur den Erlass dieses Ge-
samtbescheides.

2. Der Gesamtbescheid ergeht im eigenen Namen des Integrationsamtes des LWL sowie im
Auftrag der AOK Westfalen-Lippe als Tragerin der gesetzlichen Krankenversicherung und
der LVA Westfalen als Tragerin der gesetzlichen Rentenversicherung.

2.1 Die Hohe des Ihnen nach MalRgabe der nachfolgenden Regelungen zur Verfiigung stehen-
den Gesamtbudgets betragt .... Euro.

2.2 Das Gesamtbudget umfasst als Teilbudgets

- Leistungen der AOK Westfalen-Lippe (Az....) als erganzende Leistung zur medizini-
schen Rehabilitation gemaf § 44 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX-Rehabilitationssport in Herz-
sportgruppen (s. Ziffer 2.4) in Hohe von ... Euro,

- Leistungen der LVA Westfalen (Az....) zur Teilhabe am Arbeitsleben gemaf § 33
Abs. 3 Nr. 3 SGB IX — Weiterbildung zum Qualitatspriifer (s. Ziffer 2.5) in Hohe von
...Euro und

- Leistungen des Integrationsamtes des LWL zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben
gemal 8 102 Abs. 4 SGB IX (s. Ziffer 2.6) — Arbeitsassistenz in H6he von ...Euro.

o ; Warendorfer Str. 21-23 Konto der Hauptkasse des
LWL Fur die I\/Ignschen. 48145 Munster, Telefon: 0251 591-01 Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe:
Flr Westfalen-Lippe. Offentliche Verkehrsmittel: ab Hbf Bussteig A, WestLB AG Miinster
Linien 2 und 10 bis Zumsandestrale BLZ 400 500 00, Konto-Nr. 60 129
Parken: LWL-Parkplatze am Haus IBAN: DE35 4005 0000 0000 0601 29

BIC: WELADE3M
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Die Feststellung der einzelnen leistungsbegriindenden Bedarfe erfolgte aufgrund

- der Stellungnahme der AOK Westfalen-Lippe vom ...,
- der Stellungnahme der LVA Westfalen vom ...,
- der Stellungnahme des Ingenieur-Fachdienstes des LWL-Integrationsamtes vom ...

- sowie des tragerubergreifenden Bedarfsfeststellungsverfahrens (ausfihrliches Ver-
fahren) mit lhnen am ....

Rehabilitationssport in Herzsportgruppen

Bewilligt werden Ihnen ... Euro fir 90 Ubungseinheiten Rehabilitationssport in Herzsport-
gruppen die im Zeitraum 01.09.2004 bis 31.08.2006 in Anspruch genommen werden kon-
nen.

Der Rehabilitationssport dient der Starkung lhrer Ausdauer und Kraft, der Verbesserung
Ihrer Koordination und Flexibilitat und der Hilfe zur Selbsthilfe und ist unter standiger arztli-
cher Betreuung und Uberwachung durchzufihren.

Zum Nachweis der zweckentsprechenden Mittelverwendung legen Sie dem Integrationsamt
bitte spatestens bis zum 30.09.2005 eine Zwischenbestatigung und bis zum 30.09. 2006
eine Abschlussbestatigung tber Ihre Teilnahme am Rehabilitationssport im bewilligten Um-
fang sowie tiber die standige arztliche Betreuung und Uberwachung der Ubungsstunden
vor.

Weiterbildung zum Qualitatspruifer

Zur Erhaltung Ihrer Erwerbsfahigkeit werden lhnen ..... Euro zum Besuch einer beruflichen
Weiterbildungsmal3nahme zum Qualitatsprifer bewilligt.

Die QualifizierungsmalRnahme ist in einer von der LVA Westfalen bzw. von der 6értlichen
Agentur fur Arbeit zertifizierten Einrichtung der beruflichen Weiterbildung in berufsbeglei-
tender Form durchzufiihren. Die Dauer der QualifizierungsmalRnahme soll ein Jahr ab
Mal3nahmebeginn nicht Gberschreiten.

Zum Nachweis der zweckentsprechenden Mittelverwendung und zur Uberpriifung der Ziel-

erreichung legen Sie dem Integrationsamt des LWL bitte folgende Unterlagen vor:

- Vereinbarung mit einem Bildungstrager im Sinne der Ziffer 2.5.2 tUber Art, Dauer,
Inhalt und Zwischenprifungen der Weiterbildung zum Qualitatsprifer,

- vierteljahrliche Zwischenberichte des Bildungstrégers tber lhre Kursteilnahme und
den von Ihnen erreichten Fortbildungsstand sowie

- Zwischenzeugnis(se) und Abschlusszeugnis.

Arbeitsassistenz

Zur Ausiibung lhrer derzeitigen Téatigkeit als Dreher bei der Firma .... bendtigen Sie auf-
grund der Folgen lhres Herzinfarktes eine Arbeitsplatzassistenz von 2 bis 3 Stunden ar-
beitstaglich. Hierfir werden Ihnen vom Integrationsamt des LWL 825 Euro monatlich zur
Verfigung gestellt. Als Aufwandspauschale fir Regiekosten (z. B. Lohnabrechnung und
Abfiihrung von Sozialversicherungsbeitrdgen fur die Assistenzkraft durch einen Steuerbera-
ter) erhalten Sie zusatzlich 20 Euro monatlich.

Der Einsatz der Assistenzkraft dient

- der Vermeidung von regelmafig an Ihrem Arbeitsplatz anfallenden Hebe- und Tra-
gearbeiten sowie

- zur Ubernahme innerbetrieblicher Wege im Rahmen der Ihnen obliegenden Ma-
schinenbedienung und —kontrolle.
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2.6.3 Zum Nachweis der zweckentsprechenden Mittelverwendung legen Sie dem Integrationsamt
des LWL bitte
- eine Kopie des Arbeitsvertrages mit Ihrer Assistenzkraft sowie
- der Beauftragung eines Dritten hinsichtlich der Lohnabrechnung usw. vor.
Hinsichtlich der Vorlage des Arbeitsvertrages mit der Assistenzkraft wird auf die
Ubersendung des den Arbeitslohn betreffenden Teils verzichtet.

2.7 Die naheren Einzelheiten zu den individuellen Forder- und Teilhabezielen, zur Qualitatssi-
cherung, zur Nachweiserbringung und zum Bedarf an Beratung und Unterstiitzung sind der
mit Ihnen abgeschlossenen Zielvereinbarung vom .... (Anlage 1) zu entnehmen. Diese
Zielvereinbarung ist verbindlicher Bestandteil dieses Gesamtbescheids.

3. Das Personliche Budget wird Ihnen jeweils zum Monatsersten in monatlichen Teilraten in
Hoéhe von .... auf Ihr Konto mit der Nummer ..... bei der Volksbank Minster (BLZ: ...... )
ausgezahlt. Die Auszahlung der ersten Rate erfolgt zum 01.09.2004.

4. Die gemeinsame Uberpriifung der in der Zielvereinbarung vom .... vereinbarten individuel-
len Forder- und Leistungsziele erfolgt erstmals 6 Monate nach der Auszahlung der ersten
Teilrate des Personlichen Budgets, das heil3t im Mérz 2005.

5. Sie sind verpflichtet, das Integrationsamt des LWL zu benachrichtigen, wenn
- gegen die Durchfihrung des Rehabilitationssports im Verlauf des Bewilligungszeit-
raums arztliche Bedenken erhoben werden,
- die Teilnahme bzw. die Erreichung des Qualifikationsziels bei der beruflichen Wei-
terbildung zum Qualitatsprifer nicht mehr méglich bzw. ernsthaft gefahrdet ist,
- Ihr Arbeitsverhaltnis mit der Firma ZZ konkret gefahrdet ist.

6. Dieser Bescheid kann ganz oder teilweise aufgehoben oder widerrufen werden, wenn
- Sie unrichtige Angaben Uber wesentliche Tatsachen gemacht oder wesentliche Tat-
sachen verschwiegen haben
- Sie gegen Ihre Mitteilungspflicht nach Ziffer 5 dieses Bescheides verstol3en,
- Sie die Forderungsbetrage nicht flr die angegebenen Zwecke verwenden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kénnen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder
zur Niederschrift beim Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe Widerspruch erhe-
ben. Gegenstand Ihres Widerspruches kdénnen sein

- der Gesamtbescheid als solcher,

- die mit den Teilbudgets im Sinne der Ziffern 2.4 — 2.6 verbundenen Leistungen.

Briefadresse: Der Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, 48133 Minster
(Nachtbriefkasten am Verwaltungsgebaude Freiherr-vom-Stein-Platz 1)
Hausanschrift: Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Integrationsamt,

Warendorfer Strale 21 — 23, 48145 Munster

Die Frist wird auch durch Einlegung des Widerspruchs bei dem Widerspruchsausschuss beim In-
tegrationsamt gewabhrt.

Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmachtigten versdumt werden, wird
dieses Verschulden Ihnen zugerechnet.

Mit freundlichem Grul3
Der Direktor des Landschaftsverbandes
Im Auftrag
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Musterbescheid (Uberdortlicher Trager der Sozialhilfe als Beauftragter)

Gesamtbescheid Uber die Gewahrung des Personlichen Budgets

Sehr geehrter Herr Mustermann,

auf lhren Antrag vom ..., Teilhabeleistungen in Form eines Personlichen Budgets zu erhalten, er-
geht auf der Grundlage des 8§ 17 des Sozialgesetzbuchs IX (SGB 1X) nachfolgender Gesamtbe-
scheid Uber Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, der hauslichen Pflege und
Grundsicherung.

1. Der ... als Uberortlicher Trager der Sozialhilfe ist als beteiligter und gemaf 8 14 SGB IX zustan-
diger Leistungstrager zustandig fur den Erlass dieses Gesamtbescheides (Beauftragter).

2. Der Gesamtbescheid ergeht im eigenen Namen des ... als Beauftragter sowie im Auftrag des
Landkreises ... als ortlichen Trager der Sozialhilfe und der AOK ... als Trager der gesetzlichen
Pflegeversicherung.

3. Die Hohe des Ihnen nach Maf3gabe der nachfolgenden Reglungen zur Verfligung stehenden
Gesamtbudgets betragt 2.714 € monatlich. Die Bewilligung gilt fir den Zeitraum vom
01.09.2004 bis 31.08.2006.

4. Das Gesamtbudgets umfasst als Teilbudgets

Leistungen des Beauftragten zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gemaR 8§ 53, 54
SGB Xll'i.V.m. § 55 Ziffer 3, 6 und 7 SGB IX — fUr kérperlich behinderte Menschen in der
Hilfebedarfsgruppe 3 in Hohe von 1.050 €*.

Leistungen des Landkreises ... zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
gemal 88 41, 42 SGB XIlI in H6he von 330 €*.

Leistungen der AOK ... zur hduslichen Pflege gemaR 8 36 SGB XI — Pflegesachleistung in
Form von Gutscheinen — fur die Pflegestufe Il in Hohe von 921 €.

Aufstockende Leistungen des Landkreises ... zur hauslichen Pflege gemal 88 61, 63 SGB
XIl in H6he von 413 €*.
5. Die Feststellung der einzelnen leistungsbegriindenden Bedarfe erfolgte aufgrund

- der Stellungnahme des Landkreises ... vom ... und der AOK ... vom ...,

- sowie des trageriibergreifenden Bedarfsfeststellungsverfahrens im Rahmen des Hilfeplan-
gespraches mit lhnen am ... (vereinfachtes Verfahren).

6. Leistungen des ... als Uberortlichen Trager der Sozialhilfe

6.1 Die bewilligten Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beinhalten:

* Es handelt sich um beispielhafte Betrage.
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-Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten, die erforderlich und geeignet sind,
die Selbstversorgung zu erméglichen, z.B. beim Einkaufen oder bei der Haushaltsfiihrung;

-Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmaglichkeiten in Form von ambulanten
Eingliederungshilfen im hauslichen Bereich fir die hauswirtschaftliche Versorgung, sozial-
padagogische Betreuung und Begleitung;

-Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben. Dazu zahlen z.B. Hilfen bei
der Forderung und Vermittlung von sozialen Beziehungen, Beschaffung von Informationen,
Ermdglichung von Kommunikation, Freizeitgestaltung.

6.2 Die bewilligten Leistungen missen zielgerecht zur Férderung der Teilhabe am Leben in der
Gemeinschaft verwendet werden. Sie kdnnen flexibel entsprechend den individuellen Wiin-
schen eingesetzt werden. Ein Nachweis ist dariiber zu erbringen, dass die vereinbarten Leis-
tungen auch tatsachlich in Anspruch genommen worden sind.

7. Leistungen des Landkreises ... als ortlichen Trager der Sozialhilfe

7.1 Leistungen zur hauslichen Pflege durch den Sozialhilfetrager

Die Leistungen der hauslichen Pflege werden durch den Sozialhilfetrager ibernommen, soweit
Leistungen der Pflegekasse nicht ausreichen.

Der Inhalt der Leistungen bestimmt sich nach den Regelungen der Pflegeversicherung (s. Ziffer 8).

Ein Nachweis ist dartiber zu erbringen, dass die vereinbarten Pflegeleistungen auch tatséchlich in
vereinbarter Anzahl und Qualitat in Anspruch genommen worden sind.

7.2 Grundsicherungsleistungen

Zur Sicherung lhres Lebensunterhaltes werden lhnen Leistung der Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung gewahrt.

Die Hilfe kann nur gewahrt werden, solange die gesetzlichen Voraussetzungen dafir gegeben
sind.

8. Leistungen der AOK ... als Pflegekasse zur hauslichen Pflege

Die Hausliche Pflegehilfe — Pflegesachleistung in Form von Gutscheinen — wird Ihnen gewahrt, um
Ihre Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung sicherzustellen. Anspruch besteht nur bei
Pflegebedurftigkeit nach 88 14, 15 SGB XI.

9. Die ndheren Einzelheiten zu den individuellen Férder- und Teilhabezielen, zur Qualitatssiche-
rung, zur Nachweiserbringung und zum Bedarf an Beratung und Unterstitzung sind der mit Ih-
nen abgeschlossenen Zielvereinbarung vom .... (Anlage 1) zu entnehmen. Diese Zielvereinba-
rung ist verbindlicher Bestandteil dieses Gesamtbescheids.

10.Das Personliche Budget wird Ihnen jeweils zum Monatsersten in monatlichen Teilraten in Hohe
von 2.714 € auf Ihr Konto mit der Nummer ..... bei der Volksbank ... (BLZ: ...... ) ausgezabhilt.
Die Auszahlung der ersten Rate erfolgt zum 01.09.2004.

11.Die gemeinsame Uberprufung der in der Zielvereinbarung vom .... vereinbarten individuelle
Forder- und Leistungsziele erfolgt erstmals 6 Monate nach der Auszahlung der ersten Teilrate
des Personlichen Budgets, das heif3t im Marz 2005.



68

12. Sie sind verpflichtet den Beauftragten zu benachrichtigen, wenn

- sich lhre wirtschaftlichen und persoénlichen Verhaltnisse geandert haben, z.B. Einkommens-
und Vermogensverhaltnisse, Umzug, Familienstand,
- sich lhre Behinderung oder Pflegebedirftigkeit verandert haben.

13. Dieser Bescheid kann ganz oder teilweise aufgehoben oder widerrufen werden, wenn

- Sie unrichtige Angaben Uber wesentliche Tatsachen gemacht oder wesentliche Tatsachen

verschwiegen haben,
- Sie gegen lhre Mitteilungspflicht nach Ziffer 11 dieses Bescheides verstol3en oder

- Sie die Teilbudgets nicht fur die angegebenen Zwecke verwenden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann Widerspruch erhoben werden. Dieser muss innerhalb eines Monats

nach Bekanntgabe dieses Bescheides beim ... als Beauftragten - Anschrift siehe oben - schriftlich

oder mundlich zur Niederschrift eingelegt werden. Der schriftlich eingelegte Widerspruch muss vor
Ablauf der Rechtsmittelfrist beim Landeswohlfahrtsverband eingegangen sein.

Mit freundlichen GriiRen



Il Graphische Darstellungen

Leistungserbringung ,wie aus einer Hand" aus der Sicht Interne Koordination der Leistungsform ,Persodnliches Budget*
der Antrag stellenden Person durch die Leistungstrager
1. Information, Beratung und Unterstitzung 1. Abklarung von Leistungsanspriichen durch den nach
§ 17 Abs. 4 SGB IX zustandigen Leistungstrager (Beauftragter)
2. Klarung des individuellen Forder- und Leistungsbedarfs 2. Feststellung der beteiligten Leistungstrager
3. Beantragung von Leistungen in Form eines Persdnlichen Budgets 3. Einholung und Koordinierung der Stellungnahmen der beteiligten
Leistungstrager durch den Beauftragten
4. Tragerubergreifendes Bedarfsfeststellungsverfahren mit der Antrag 4. Trageriubergreifendes Bedarfsfeststellungsverfahren u.a. mit Bera-
stellenden Person und ggf. einer Person ihrer Wahl und/oder des ge- tung der Stellungnahmen und der abzuschlieRenden Zielvereinba-
setzlichen Betreuers rung
5. Information Uber alle Feststellungen durch den Beauftragten 5. Feststellung des individuellen Bedarfs durch die beteiligten Leis-
tungstréger nach den fir sie geltenden Leistungsgesetzen und auf
der Grundlage der Ergebnisse des Bedarfsfeststellungsverfahrens
6. Abschluss einer Zielvereinbarung mit dem Beauftragten 6. Abschluss einer Zielvereinbarung mit der Antrag stellenden
Person durch den Beauftragten
7. Verwaltungsakt und dessen Ausfiihrung erfolgt fur die Antrag stellende 7. Erlass des u.a. nach § 93 SGB X als gesetzlichen Auftrag legiti-
Person ,wie aus einer Hand" durch den Beauftragten mierten Gesamtverwaltungsaktes als Gesamtbescheid durch den
Beauftragten
8. Auszahlung und Erhalt der Gesamtleistung durch den Beauftragten 8. Zur Verfiigung gestellte Teilbudgets werden monatlich im Voraus
als Gesamtbetrag ausgezahlt







